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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

Zusammenfassung 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Das Objekt ist ein Grundstück, welches mit einem freistehenden Einfamilienhaus und Ne­
bengebäuden bebaut ist. 

Das Grundstück befindet sich in südlicher Randlage von Hilgesdo= - an der durch den Ort 
verlaufenden „lvenroder Straße". Hilgesdorf mit ca. 50 Einwohnern (Stand 2023) - als soge­
nanntes Walddoa - liegt ca. 4,5 km südlich des Luftkurortes Flechtingen innerhalb einer ca. 
zwei Quadratkilometer großen Lichtung des Flechtinger Forstes. Die Entfernung zur Kreis­
stadt Haldensleben beträgt ca. 20 km und nach Magdeburg als Oberzentrum ca. 44 km. Hil­
gesdorf ist nicht an den ÖPNV angebunden - die nächste Bushaltestelle (die regelmäßig be­
fahren wird) und der nächstgelegene Bahnhof befinden sich in Flechtingen, von wo aus Re­
gionalzüge Richtung Magdeburg/Haldensleben verkehren. Hilgesdorf hat den Charakter ei­
nes ländlichen Wohnstando(s ohne zentrale Versorgungsfunktionen - die wichtigsten infra­
strukturellen Einrichtungen (Schulen, Ärzte, Einzelhandel) finden sich im benachbarten 
Flechtingen und in der Umgebung. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten befinden sich eben­
falls in Flechtingen, wo unter anderem ein Penny-Markt, ein Einkaufszentrum und weitere 
Geschäfte vorhanden sind. Die Gemeinde Flechtingen fungiert als Grundzentrum in der 
Raumordnung Sachsen-Anhalts und übernimmt die Versorgung der umliegenden O(steile 
mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Für die vorliegende Nutzung wird die Wohnlage ins­
gesamt als eine einfache Wohnlage mit dö=lich geprägtem Charakter eingestuft, bei der 
bis auf die wenigen Vorteile (wie gute Naherholungsmöglichkeiten / naturnahe Umgebung) 
überwiegend Nachteile (z. B. keine Einkaufsmöglichkeiten für täglichen Bedaa und Entfer­
nung zu größeren Zentren für weiterführende Xrsorgung, ländliche Strukturen mit begrenz­
ten Kultur- und Freizeitangeboten) feststellbar sind. 

Das Grundstück ist mit Anschlussmöglichkeiten bzw. einem Hausanschluss an die öYentli­
che Wasserversorgung, die Strom-, Gas- und ulefonversorgung sowie die dezentrale Ab­
wasserentsorgung (Kleinkläranlage) ortsüblich erschlossen. 

Das Einfamilienhaus (mit damaligem Verkaufsraum) wurde ca. 1993 durch Kernsanierung 
und Erweiterung aus einem ehemaligen Stallgebäude errichtet. Es stellt sich nunmehr als 
bauzeittypisches nicht unterkelle(es Massivgebäude mit zwei Vollgeschossen und einem 
teilweise ausgebauten Dachboden dar. Die lichten Raumhöhen betragen im EG ca. 2,46 m, 
im DG ca. 2,33 m (Drempelhöhe ca. 1,53 - 1,59 m) sowie im Dachboden ca. 1,85 m. 

Die Raumaufteilung besteht aus einem Wohnraum, einem Bad/WC, einem HAR-/Heizungs­
raum sowie einem Flur im Erdgeschoss sowie 4 Wohnräumen, einer Küche, einer Dusche/ 
WC und einem Flur im Dachgeschoss. Zusätzlich ist im Erdgeschoss ein von außen zugäng­
licher Party-/Lagerraum vorhanden. 

Es handelt sich um eine baujahrestypische, überwiegend zeitgemäße Grundrissgestaltung 
ohne Durchgangsräume und mit ausreichend natürlichen Belichtungs- und Belüftungsmög­
lichkeiten sowie mit Erfüllung fun[ioneller Anforderungen. 

Das Gebäude weist einen einfachen bis mittleren Ausstattungsstandard und einen dem 
Alter und dem Zeitpunkt der bisherigen durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen ent­
sprechenden befriedigenden Bau- und Unterhaltungszustand auf. Es sind lnstandhal­
tungsrückstände und Schäden zu erkennen, die Reparatur- und Sanierungsarbeiten in ei­
nem überschaubaren Umfang erforderlich machen. 

Die Nutzung des Objektes erscheint für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nicht bzw. 
nur bedingt gegeben zu sein. Insofern ist das Objekt als „nicht bzw. stark eingeschränkt 
barrierefrei" zu klassifizieren. 

Die energetische Qualität ist aufgrund der baujahrestypischen Konstruktionen zum Zeit­
punkt der Kernsanierung (1993), der vorgefundenen Anlagentechnik und des Umstandes, 
dass nur eingeschränkt energetische Modernisierungen stattgefunden haben, als durch­
schniClich einzustufen. 

Seite 2 von 1 07 

 



Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenĚder Straße 9, 39345 Flechtingen 

¿rkehrsweěgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Objekta� Einfamilienhaus und Nebengebäude 

Geschäãsnummer 
9 K 19/25 

Belegenheit lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen OT Hil­
gesdorf 

Flur 7, Flurstücke 222, 168/1, 223, 168/2, 167 

t�ermittlungs- / 09.07.2025 / 09.07.2025 / 17.10.2025 
Qualitätsstichtag / Erstellungsdatum 

Grundstücksgröße 10.257 m2 (t Abs. 2.4.1) 

Wohnfläche ca. 152 m2 (� Anlage 1) 

Nutzfläche ca. 50 m2 (� Anlage 1) 

Pkw-Stellplätze in Nebengebäuden vorhanden (-Abs. 2.4.2) 

Mieter/ Pächter nicht vorhanden - Eigennutzung(� Abs. 2.3.1) 

Rechte/ Belastungen / baubehördli- teilweise Lage in einem 
ehe Beschränkungen LandschaVsschutzgebiet (➔ Abs. 2.3.2) 

Abteilung II(➔ Abs. 2.3.1) 

■ Beschrän[e persönliche Dienstbarkei­
ten (Leitungsrechte) 

■ Grunddienstbarkeit (Kleinkläranlagen­
recht) 

lnstandhaltungsstau / Bauschäden / ca. 40.100 € (-Abs. 2.4.7) 
Baumängel 

we�bestimmendes />ahren Sachwertverfahren (-Abs. 3.1.2) 

Sachwe� 150.000 €(�Abs. 3.3.5) 

E�ragswe� -€ 

/rgleichswe� -€ 

/rkehrswe� / Wohnflächenpreis 150.000 €(�Abs. 3.5) / 987 €/m2 (� Abs. 3.5) 

Bodenwe� (ohne sonstige Flächen) / 50.000 €(�Abs. 3.2) / 33,3 % (� Abs. 3.5) 

Bodenwe�anteil 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 
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gung oder Verwe�ung durch Dritte ist nur mit meiner schrinlichen Genehmigung gesta¡et. Die enthaltenen 
Ka�en und Daten sind urheberrechtlich geschützt und dü�en nicht aus dem Gutachten separie� oder ei­
ner anderen Nutzung zugefüh� werden. 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

1. Vorbemerkungen und Angaben für �llstreckungsgericht 

Bei den zu bewertenden Grundstücken handelt es sich um (vgl. Darstellung Anlage 8 Lage­
skizze): 

■ ein Grundstück (Flurstück 2 2 2 ), das mit einem Einfamilienhaus und einem Ab­
stellraum bebaut ist, 

■ ein Grundstück (Flurstück 2 2 3 ), das mit Tilen eines Stallgebäudes bebaut ist, 

■ ein Grundstück (Flurstück 168/1), das mit einem E�lager und Teilen eines Werk­
statt-/Lagergebäudes bebaut ist, 

■ ein Grundstück {Flurstück 168/2 ), das mit Teilen eines Stallgebäudes sowie wei­
teren Stallgebäuden und einer Überdachung überbaut ist sowie 

■ ein Grundstück (Flurstück 167), das unbebaut ist. 

Da die Grundstücke eine wi(schaftliche Einheit darstellen (und teilweise eine entsprechende 
Zuordnung im Grundbuch besteht), wird der Verkehrswe( der zusammen genutzten Grund­
stücke ermittelt (§ 63 Abs. 2 ZVG) und im Folgenden, soweit es möglich ist, der BegriY 
,,Grundstück" verwendet. 

Zusätzlich werden für Einzelausgebote (§ 63 Abs. 1 ZVG) Teilwe(e der einzelnen Grundstü­
cke in Abs. 3.4 dargestellt. 

Aurraggeber(in): 

Eigentümer(in): 

Grund der Gutachtener­
stellung: 

Amtsgericht Haldensleben 

- Auftrag durch Beschluss vom 08.05.2025 

\ ] und [ ^ 

- zu je½ 

Verkehrswertermittlung im Rahmen des Zwangsversteige­
rungsverfahrens 9 K 19/25 

Tag und Uhrzeit der O�s- 20.06.2025 09.00 - 09.20 Uhr ¯ußenbesichtigung) 
besichtigung: 09.07.2025 17 .30 - 19.00 Uhr (Innen- und Außenbesichti­

gung) 

Y�ermittlungsstichtag / 09.07.2025 
Qualitätsstichtag: 

Tilnehmer(in) am O�s­
termin: 

Objekt: 

Belegenheit: 

Dipl.-lng.(FH) Marco Seidler (Sachverständige Bauingenieure) 
am 20.06.2025 

Herr Ä ((Mit)Eigentümer) sowie Dipl.-lng. (FH) 
Marco Seidler (Sachverständige Bauingenieure) am 
09.07.2025 

Grundstück mit Einfamilienhaus und Nebengebäuden bebaut 

lvenroder Straße 9 in 3 9 3 45 Flechtingen OT Hilgesdo� 

Die Grundstücke sind beim Amtsgericht Haldensleben im 
Grundbuch von Flechtingen, Blatt 1982 wie folgt verzeich­
net: 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

lfd. Nr. Flur 

1 7 

2 7 

3 7 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Flurstück Lage 

167 lvenroder Straße 9 
168/2 lvenroder Straße 9 
223 lvenroder Straße 9 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Größe 

4.597 m2 

4.214 m2 

468 m2 

sowie im Grundbuch von Flechtingen, Blatt 1983 wie folgt 
verzeichnet: 

1 7 168/1 lvenroder Straße 9 459 m2 

7 222 lvenroder Straße 9 519 m2 

Grundbucheintragungen: Abteilung II (➔ Abs. 2.3.1) 

Flurstück 167, 168/2 

Mieter(in} / Pächter(in}: 

/rwalter(in}: 

■ Beschränkte persönliche Dienstbarkeiten (Lei­
tungsrechte} 

Flurstücke 168/1, 222 

■ Grunddienstbarkeit (Kleinkläranlagenrecht} 

Flurstücke 167, 168/2, 223, 1681/1, 222 

■ Zwangsversteigerungsvermerke 

zum Bewertungsstichtag sind angabegemäß keine Miet­
oder Pachtverhältnisse vorhanden - das Grundstück wird zu 
·hnzwecken eigengenutzt 

zum Bewertungsstichtag besteht angabegemäß keine 
(Zwangs)Verwaltung 

Gewerbe, Maschinen und zum Bewertungsstichtag ist keine Gewerbenutzung festge-
Betriebseinrichtungen: stellt worden 

Zubehör (§ 97 BauGB} 

Hausschwamm: 

Gebäudeversicherung: 

Energieausweis: 

zum Bewertungsstichtag wurde kein Zubehör festgestellt 
bzw. ist vorhandenen Gegenständen mit einer möglichen Zu­
behöreigenschaft kein beizumessender Wert zuzuordnen 

zum Bewertungsstichtag wurde augenscheinlich kein Haus­
schwammbefall festgestellt 

es ist angabegemäß keine Wohngebäudeversicherung vor­
handen 

es existie( angabegemäß kein verbrauchs- oder bedarfsori­
entierter Energieausweis für das Gebäude 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

baubehö�liche Be­
schränkungen: 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Grundstücksbereiche befinden sich in einem 
Landscharsschutzgebiet(➔ Abs. 2.3.2) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

es sind auskunàsgemäß keine weiteren baubehördlichen Be­
schränkungen (Denkmalschutz, Baulasten, Altlasten) vorhan­
den 

nicht eingetragene Rech- we(erhöhende Rechte oder we(relevante Belastungen oder 
te / Belastungen und sonstige Beeinträchtigungen zu Lasten des Wertermittlungs-
Nutzungsrechte Dritter: objektes (z.B. Überbau) sind nicht bekannt geworden 

Hinweise zum We�ermittlungs-und Qualitätsstichtag 

Der Zeitpun[, auf den sich die Wertermittlung hinsichtlich des brtniveaus bezieht, ist auf­
tragsgemäß der 09 . 07. 2 02 5  (= <g der O(sbesichtigung) als We(ermittlungsstichtag. Das 
Wertniveau (allgemeine Wertverhältnisse) bestimmt sich nach der Gesamtheit der am Wert­
ermittlungsstichtag für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsver­
kehr maßgeblichen Umstände wie der allgemeinen Wi(schaftslage, den Xrhältnissen am 
Kapitalmarkt sowie den wirtschaftlichen und demographischen Entwicklungen des Gebie­
tes. Sämtliche im Gutachten dokumentie(en we(relevanten Eigenschaften des We(ermitt­
lungsobjekts sowie Wertermittlungsansätze basieren auf dem genannten Stichtag. 

Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche 
Grundstückszustand bezieht. Er entspricht im Regelfall dem We(ermittlungsstichtag, es sei 
denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem 
anderen Zeitpunkt maßgebend ist. Im vorliegenden Fall entspricht der Qualitätsstichtag dem 
Wertermittlungsstichtag. 

Umfang der Sachverhaltsfeststellungen 

Feststellungen hinsichtlich des Bauwerkes und des Bodens wurden nur insoweit getroYen, 
wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. Untersuchungen des Baugrundes, von 
Bauteilen, Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen und sonstige bau­
physikalische oder chemische Spezialuntersuchungen wurden nicht durchgeführt. 

Der We(ermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer ordnungs­
gemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der örtlichen 
Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind. Alle Feststellungen von 
mir erfolgen durch entsprechende Inaugenscheinnahme jisuelle Untersuchung). Angaben 
über nicht sichtbare Bauteile oder BaustoYe beruhen auf Auskünften, die mir gegeben wor­
den sind, bzw. auf vorhandenen Unterlagen. Zerstörende Untersuchungen wurden nicht 
vorgenommen. Alle gemachten Angaben durch die Beteiligten werden nach meiner Ein­
schätzung / brtung als richtig unterstellt. 

Es konnte das komplette Grundstück besichtigt und bis auf einige Stallgebäude (auf­
grund aktueller Tierhaltung) alle anderen baulichen Anlagen in Augenschein genom­
men werden. Das Objekt und das Grundstück konnten somit in einem für diese Y�­
ermittlung angemessenen Umfang innen und außen besichtigt werden. 

Die Berechnungen in diesem Gutachten werden mit Hilfe der EDV durchgeführt und weisen 
meist einige Stellen hinter dem Komma aus. Das dient allein der Nachvollziehbarkeit durch 
den Leser und soll nicht etwa eine übe(riebene Genauigkeit vo(äuschen, die in Schätzun­
gen nicht enthalten sein kann. Es sind deshalb auch geringfügige Abweichungen bei der 
Darstellung im zweistelligen Nachkommabereich möglich, die jedoch keinen Werteinfluss 
haben. 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Zur sachgerechten Gutachtenerstattung sind Einschätzungen und Beurteilungen erforder­
lich, die durch einen Sachverständigen für Grundstückswe(ermittlung nicht erfolgen kön­
nen, da juristische Feststellungen und Entscheidungen nicht in dessen Fachgebiet fallen. 
Demnach erfolgen die we(relevanten Beu(eilungen auf der Grundlage sachgerechter An­
nahmen, die auf zumindest aus der Sicht eines Sachverständigen für Grundstückswe(er­
mittlung als plausibel und nachvollziehbar angesehen werden. Sollte das vllstreckungsge­
richt von den gewählten vrgehensweisen abweichende Beu(eilungen für eaorderlich er­
achten, wird um dahingehende Weisung gemäß§ 404a ZPO gebeten. 

Unterlagen 
vm Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im Wesentlichen folgende Unterla­
gen und Informationen zur Verfügung gestellt: 

■ schriftlich erteilter Auftrag vom 08.05.2025 durch Beschluss vom 08.05.2025 

■ Grundbuchauszug von Flechtingen, Blatt 1982 vom 11.04.2025 

■ Grundbuchauszug von Flechtingen, Blatt 1983 vom 11.04.2025 

vm beim O(stermin anwesenden (Mit)Eigentümer wurden für diese Gutachtenerstellung 
folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt: 

■ Auszug aus den Bauunterlagen 

Weiterhin wurden die folgenden Unterlagen, Informationen und Erkundigungen herangezo­
gen: 

■ die am 20.06.2025 und 09.07.2025 durchgeführten Ortsbesichtigungen 

■ die im Rahmen der Besichtigung und der Gutachtenfertigung ausgeführten Ermitt­
lungen der Rauminhalte und Flächen 

■ die bei verschiedenen Quellen durchgefüh(en Markterhebungen und Marktfor-
schungen, betreYend der Nutzungsart des Objektes 

■ Auszug aus dem Geobasisinformationssystem vom 19.05.2025 

■ Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 20.05.2025 

■ Auskunft aus dem Denkmalverzeichnis vom 21.05.2025 

■ Auskunft aus dem Altlastenkataster vom 26.05.2025 

■ telefonische Auskunft der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zu vorliegen­
den Xrgleichspreisen in der Kaufpreissammlung vom 10.07.2025 

■ planungsrechtliche Auskunft der Xrbandsgemeinde Flechtingen vom 26.05.2025 

■ Bodenrichtwe(auskunft (online) vom 09.07.2025 über Geodatendienst des Lan­
desamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 

■ Auszug aus den Bauunterlagen durch das Kreisarchiv des Landkreis Börde am 
20.05.2025 

■ Stando(unterlagen (Ka(en, Marktdaten usw.) durch on-geo GmbH vom 
15.10.2025 

■ Telefonat Geschäftsführung Agrargenossenschaft lvenrode eG vom 18.08.2025 
über Pachtsituation 

■ Auskunft Heidewasser GmbH vom 12.06.2025 zur Erschließungssituation 
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■ Auskunft Avacon Netz GmbH vom 03.06.2025 zur Erschließungssituation 

■ Auskunft Abwasserverband Haldensleben Untere Ohre vom 16.06.2025 zur Er­
schließungssituation 

■ Bewilligung vom 30.06.2021, URNr. 1025/2021, Not. Andreas Zoch durch das 
Grundbuchamt des Amtsgerichts Haldensleben vom 17.06.2025 

■ Schreiben Amtsgericht Schönebeck / Grundbucharchiv Barby vom 24.06.2025 
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2. Beschreibung des �rtermittlungsobjektes und der Marktsi­
tuation 

Nachfolgend wird das We(ermittlungsobjekt mit den wesentlichen, für die We(ermittlung 
bedeutsamen, Merkmalen beschrieben. 

2.1 . Makro- und Mikrolage 

Hilgesdo> ist ein Ortsteil der /rbandsgemeinde Flechtingen im Landkreis Börde im 
Bundesland Sachsen-Anhalt. 

Hilgesdo> mit ca. 50 Einwohnern (Stand 2023)1 - als sogenanntes Walddorf - liegt ca. 4,5 km 
südlich des Luftkuro(es Flechtingen innerhalb einer ca. zwei Quadratkilometer großen Lich­
tung des Flechtinger Forstes (dessen Forstverwaltung ihren Sitz in Hilgesdorf hat). 

Die Entfernung zur Kreisstadt Haldensleben beträgt ca. 20 km und nach Magdeburg als 
Oberzentrum ca. 44 km. 

Die Region ist geprägt durch den Flechtinger Höhenzug, ein waldreiches (überwiegend 
Laub- und Mischwaldbestand), hügeliges Gebiet, das sich als bedeutendes Natur- und 
Landschaàsschutzgebiet zwischen Altmark und Magdeburger Börde erstreckt. Der ländliche 
Raum wird weiterhin durch landwirtschaftliche Nutzflächen und naturnahe Erholungsmög­
lichkeiten geprägt. 

Hilgesdoa gehö( damit zu den kleinsten O(steilen der Gemeinde Flechtingen. Zum Ver­
gleich - die gesamte Gemeinde Flechtingen (mit allen Ortsteilen wie Behnsdorf, Belsdorf, 
Böddensell, Hasselburg, Le|seil und anderen) hat etwa 2.690 Einwohner (Stand: 2025)2. 

Der Ort wird durch die Kreisstraße K 1658 (Hilgesdorfer Straße bzw. lokal als lvenroder Stra­
ße bezeichnet) erschlossen, die in gerader Linienführung durch den Ort verläuft und Flecht­
ingen mit den südlichen Nachbaro(en verbindet. 

Die Region um Hilgesdorf respektive Flechtingen wird durch mehrere wichtige Straßen er­
schlossen: 

■ Bundesstraßen: Die 81, 8245 und 8246a verlaufen in südlicher und östlicher Nähe 
und sind die wichtigsten Hauptverkehrsachsen für den Zugang zum Oberzentrum 
Magdeburg und in den Harz. Die Entfernung zur Autobahn A2 dnschlussstelle Eils­
ieben) beträgt rund 18 km. 

■ Landesstraßen: Die L24 und L25 verbinden Flechtingen und dessen O(steile mit 
Haldensleben, Calvörde und Oebisfelde. Die L25 führt in unmittelbarer Nähe zu Hil­
gesdorf vorbei. 

Der Aller-Elbe-Radweg verläuft durch oder an den Ortsteilen Belsdoa, Flechtingen, Hilges­
dorf, lvenrode, Altenhausen und Emden vorbei und hat in Magdeburg Anschluss an den 
Elbe-Radweg. 

Hilgesdoa ist nicht an den ÖPNV angebunden - die nächste Bushaltestelle (die regelmäßig 
befahren wird) und der nächstgelegene Bahnhof befinden sich in Flechtingen, von wo aus 
Regionalzüge Richtung Magdeburg/Haldensleben verkehren. 

1 bttps·?ww volksstimme de/lokal/baldensleben/hort-flecbtiogen-auf-ȭ-schrumpfen-3541351 

2 bttps·?ww statiŒikpoĵal de/de�emeindeverzeicbois/15083230 

Seite 11 von 1 07 

 



Einfami l ienhaus und Nebengebäude lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen \rkehrswe�gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) Geschäisnummer 9 K 1 9/25 

Hilgesdorf hat keine bedeutenden gewerblichen oder industriellen Ansiedlungen. Im nördli­
chen Randgebiet des O(es befindet sich ein Agrarunternehmen mit Milchvieh- und Mutter­
kuhhaltung. Zwischen den Ortslagen von Hilgesdorf und Flechtingen befindet sich darüber 
hinaus noch ein Schotter- und Splittwerk. 

Hilgesdorf hat den Charakter eines ländlichen Wohnstando(s ohne zentrale Xrsorgungs­
funktionen - die wichtigsten infrastrukturellen Einrichtungen (Schulen, Ärzte, Einzelhandel) 
finden sich im benachba(en Flechtingen und in der Umgebung. Die nächsten Einkaufsmög­
lichkeiten befinden sich ebenfalls in Flechtingen, wo unter anderem ein Penny-Mar[, ein 
Einkaufszentrum und weitere Geschäfte vorhanden sind. Die Gemeinde Flechtingen fungiert 
als Grundzentrum in der Raumordnung Sachsen-Anhalts und übernimmt die Xrsorgung der 
umliegenden Ortsteile mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge. 

Hilgesdorf respektive Flechtingen ist gering besiedelt und liegt gemäß Definition des BBSR 
in keinem Verdichtungsraum. Das BBSR teilt Flechtingen räumlich der Wohnungsmarktregi­
on Wolfsburg zu, wobei diese, basierend auf demografischen und sozio-ökonomischen 
Rahmenbedingungen der Nachfrage, als schrumpfende Region identifiziert wird. 

Das Grundstück befindet sich in südlicher Randlage von Hilgesdorf - an der durch den Ort 
verlaufenden „lvenroder Straße". 

Die Umgebung ist durch eine geringe Bebauungsdichte mit einigen wenigen gehöftartigen 
Einfamilienhausbebauungen sowie landwirtschaftliche Nutzflächen geprägt. Ein (stru[urel­
ler) Leerstand ist augenscheinlich nicht festzustellen. Rückwärtig schließt sich ein den Ort 
tangierend verlaufender , wasseaührender Graben an. 

Bezüglich der Immissionslage konnte keine Lärmbelastung (Straßen-, Schienen-, Gewerbe­
lärm) festgestellt werden. Aufgrund der geringen industriellen Aktivität und der Lage im 
Waldgebiet ist keine erhöhte Staubbelastung oder Feinstaubbelastung zu erwarten. 

Die Einordnung der Lage berücksichtigt die Struktur der Bebauung, die verkehrsmäßige Er­
schließung, die Versorgung mit öYentlichen Einrichtungen, das Ausmaß der Durchgrünung 
des Wohngebietes und andererseits Beeinträchtigungen, wie z. B. durch Straßenlärm, Indus­
trieemissionen etc. Hinzu kommen Faktoren, die sich aus der historischen Entwicklung der 
Städte ergeben, wie am Ort besonders geschätzte Adressen. 

Fazit: 

Für die vorliegende Nutzung ordne ich die Wohnlage insgesamt als eine einfache )hnlage 
mit dö=lich geprägtem Charakter ein, bei der bis auf die wenigen vrteile (wie gute Nah­
erholungsmöglichkeiten / naturnahe Umgebung) überwiegend Nachteile (z. B. keine Ein­
kaufsmöglichkeiten für täglichen Bedaa und Entfernung zu größeren Zentren für weiteaüh­
rende Versorgung, ländliche Strukturen mit begrenzten Kultur- und Freizeitangeboten) fest­
stellbar sind.3 

3 Die Bewe�ung wird gestützt durch den Bodenrichtwert für H i lgesdorf. Dieser l iegt für das M ischgebiet bei 20 Û 
m2 (Stand 2025). In Flechtingen l iegen die Bodenrichtwe�e für Mischgebiete bei 1 5  Ûm2 bis überwiegend 50 Ûm2. Dies bestätigt eine einfache ¿hnlage von H i lgesdorf innerhalb der Gemeinde. 
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Die Verbandsgemeinde Flechtingen verzeichnet seit Jahren einen kontinuierlichen Bevöl­
kerungsrückgang. Der Bevölkerungsrückgang setzt sich zu g leichen Yilen aus einem Ge­
burtendefizit und einem Wanderungsdefizit zusammen . 

Die Altersstruktu r  der Verbandsgemeinde Flechtingen ist durch eine fo�schreitende Über­
alterung gekennzeichnet.4 Das Durchschn ittsalter stieg von 46, 1  Jahren (201 2) auf 47,5 
Jahre (2022) . Das Medianalter erhöhte sich im g leichen Zeitraum von 48,3 auf 51 ,5  Jahre. 

Der Landkreis Börde, zu dem Flechtingen gehöº, verfügt über das höchste Pro-Kopf-Ein­
kommen in Sachsen-Anhalt. Im  Jahr 2022 betrug das durchschnitt l iche verfügbare Ein­
kommen im Landkreis Börde 24.420 Euro pro Kopf, was 6,  1 % über dem Landesdurch­
schn itt von 23.01 0 Euro lag .  Im argleich zum Bundesdurchschn itt von 25.830 Euro l iegt der 
Landkreis Börde jedoch noch darunter.5 

Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft lag das preisberein igte verfügbare 
E inkommen (Kaufkrar ) im Landkreis Börde 2023 bei etwa 2 4. 9 3 0  Euro.6 Im  aktuel len Kauf­
kra�-Ranking (2024) rutschte der Landkreis Börde jedoch von Platz 1 97 auf Platz 2 1 9 ab. 
Das preisberein igte E inkommen l iegt bei rund 26.062 Euro pro Kopf (P latz 2 1 8 im Ranking) .  
Der Preisindex stieg von ca. 92 auf 97 ,3 ,  was bedeutet, dass d ie Lebenshaltungskosten 
zwar immer noch 2 ,  7% günstiger als der Bundesdurchschn itt s ind ,  aber deutlich gestiegen 
s ind.  Diese Entwicklung füh rt zu einer spürbaren Reduzierung der tatsächl ichen Kaufkraft 
der Bevöl kerung.7  

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Börde lag im Ju l i  2025 bei  5, 7%.8  Damit gehöº der 
Landkreis Börde zu den Reg ionen mit der n iedrigsten Arbeitslosigkeit in  Sachsen-Anhalt, wo 
die landesweite Quote bei 8 ,0% l iegt . 

Die Inflationsrate i n  Deutschland lag im Jun i  bei 2, 0% .9 Der EZB-Leitzins (Einlagenzins ) 
l iegt seit Jun i  2025 unverändert bei 2, 0% . 1 0  Die Bauzinsen haben sich im Jun i  2025 auf ei­
nem stabi len N iveau eingependelt. Aktuel l  l iegen sie zwischen 3, 4% und 4, 1 % pro Jahr für 
Baufinanzierungen , abhängig von Zinsbindung,  Bon ität und Eigenkapitalquote. 

4 https://www.wegweiser-kommune.de/data-api/rest/export/demografische­
entwicklung+flechtingen+201 2-2022+ tabel le. pdf 
5 https://statist ik.sachsen-anhalt.de/fi leadmin/Bibl iothek/Landesaemter/StaLa/sta seiteƐhemen/Gesamtrech­
nung/Berichteğlkswi schaftl iche_Gesamtrechnung/6P1 05_2022-A.pdf 
s https://www.n-tv.de/reg ionales/sachsen-anhalt/Kaufkraft-Ranking-Landkreise-deutlich-vor-Grossstaedten-a i­cle2451 1 7  40. html 
7 https://www.volksstimme.de/lokal/haldensleben/die-kaufkraft- im-landkreis-borde-lasst-nach-397 421 7 
a https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/sachsen-anhalt-nord/presse/2025-75-der-arbeitsmarkt- im-landkreis-bor­
de-im-j u l i -2025 
s https://de.statista.com/statisti k/daten/stud ie/1 045/umfrage/i nflationsrate-in-deutschland-veraenderung-des­
verbraucherpreisindexes-zum-voŤahresmonat/ 
1 0 https://www. lbbw.de/a ikel/maer�e-verstehen/ezb-zinsentscheid-leitzins-prognosen_ait4bfmrfe_d .htm1 
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Der Immobilienmarkt in Flechtingen ist durch moderate Preise geprägt. Aktuell liegt der 
durchschnittliche Angebotsquadratmeterpreis für Einfamilienhäuser (alle Baujahre) bei 
1.176 «m2 1 1 , mit einer Preisspanne von 471 bis 2.353 €/m2 , was die große Bandbreite vom 
unsanierten Altbau bis zum hochwertigen Neubau widerspiegelt. 

Der Gutachterausschuss veröYentlichte folgende Entwicklung von durchschnittlichen 
Wohnflächenpreisen für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Baujahr 
nach 1990 sowie den einzelnen Regionstypen: 

Es ist ein deutlicher Anstieg der Preise bis 2022 gefolgt von einem nicht ganz so deutlichen 
Preisrückgang bis ins Jahr 2024. Demnach beträgt der durchschnittliche Wohnflächenpreis 
2024 für die Objektart in Dörfern ca. 1.996 «m2 . 

Der lokale Immobilienmar[ in Flechtingen respektive Hilgesdorf ist geprägt von geringem 
Angebot und moderater Nachfrage, wie es für ländliche Gebiete in Sachsen-Anhalt typisch 
ist. Aktuell standen lediglich 5 bis 13 Häuser zum Xrkauf. Davon entfallen etwa 3 Objekte 
allein auf den Ortsteil Belsdorf. 

Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in Flechtingen kommt vorwiegend von: 

■ Familien mit Kindern aus der Region, die mehr Wohnraum und Garten suchen 

■ Berufspendlern nach Wolfsburg, Magdeburg oder Haldensleben 

■ Rückkehrern, die aus städtischen Regionen in ihre Heimat zurückziehen 

■ Ruheständlern, die die ruhige Lage und das Naturumfeld schätzen 

Der ländliche Immobilienmarkt in Deutschland, zu dem auch Hilgesdorf gehört, erlebt seit 
der Pandemie eine zunehmende Dynamik durch die Xrlagerung der Nachfrage aus teuren 
städtischen Gebieten. Viele Menschen nutzen die Möglichkeiten des HomeoYice und schät­
zen das ruhigere und günstigere Wohnen auf dem Land. Allerdings sind manche ländliche 
Gebiete auch von Abwanderung und einem Überangebot an Immobilien betroYen. Das An­
gebot an Immobilien in Flechtingen ist, wie zuvor erwähnt, sehr begrenzt. Der Immobilien­
mar[ ist von einer hohen Eigentumsquote und relativ wenigen Mietwohnungen geprägt. 
Der Leerstand ist relativ niedrig . Das geringe Angebot bei tendenziell stagnierenden bis 
steigenden Preisen deutet auf eine Nachfrage hin, die das Angebot übersteigt, insbeson­
dere bei Einfamilienhäusern, und charakterisie( einen stabilen Nachfragemarkt mit Ange­
botsengpässen. 

1 1  https://www. immowelt.de/immobi l ienpreise/flechtingen 
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2.3. Rechtliche Gegebenheiten 

Unter den rechtlichen Gegebenheiten versteht man die Bindung des Grundstückes an das 
private und öYentliche Recht. 

2.3. 1 . privatrechtl iche Situation 

Hinweis: Es weÃen bei ©eser Veģhrswe eǥitǼung auf G�nd 
ve�teigerungsrechëcher Beƣgungen keine Rechte bzw. 
BeÀstungen berücksichtigt. Das bedeutet, ºss ºs 
G�ndstück bzw. Erbbaurecht als Gegenstand der 
×rsteigerung im Sãne der §§ 55, 20 Zƌ bewe et wiÃ. 

Abt . I I  des Grundbuchs: In Abteilung I I  des Grundbuchs sind folgende Eintragungen 
enthalten (aus Datenschutzgründen werden die Eintragungen in dem 
Grundbuch-Blatt nur verkürzt wiedergegeben) :  

Grundbuch-Blatt 1982 

lfd. Nr. 1 - beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Lei­
tungsrecht) 

Eine Berücksichtigung dinglich gesiche(er Lasten und Be­
schränkungen ist bei einer Wertermittlung im Zwangsverstei­
gerungsverfahren nicht erforderlich, da der We( dahin gehend 
regelmäßig fiktiv unbelastet ausgewiesen wird und ggf. fest­
zustellende Werteinflüsse gesondert ermittelt und ausgewie­
sen werden. 

Hinweis: 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um seitlich und im rück­
wä(igen Grundstücksbereich verlaufende 20 kV- bzw. 110 
kV-Freileitungen (siehe blaue Markierungen) : 

Abb. 2: þrlauf Freileitungen 
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Entsprechend der Auskunft des Grundbuchamts des Amtsge­
richt Haldensleben vom 17.06.2025 befinden sich die Dienst­
barkeiten, nicht in den Grundakten von Flechtingen Blatt 1982 
und 1983. 
Das Grundbucharchiv Barby beim Amtsgericht Schönebeck 
teilte mit Schreiben vom 24.06.2025 mit, dass die Unterlagen 
unter der Geschäftsnummer 1-2-253-0625 ggf. recherchie( 
werden können - die Recherche jedoch zum Zeitpunkt der 
Fe(igstellung dieses Verkehrswe(gutachtens noch nicht ab­
geschlossen ist. 

Ohne die vrlage der Bewilligungserklärung ist ein möglicher 
Werteinfluss nicht quantifizierbar. Sollte das Vollstreckungsge­
richt eine abweichende Beu(eilung für erforderlich erachten, 
wird um dahingehende Weisung gemäß § 404a ZPO gebeten. 

lfd. Nr. 2 - beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Lei­
tungsrecht) 

wie vor 

lfd. Nr. 3 - beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Lei­
tungsrecht) 

wie vor 

lfd. Nr. 4 - beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Lei­
tungsrecht) 

wie vor 

lfd. Nr. 6 - Zwangsversteigerungsvermerk (9 K 19/25) 

Der Vermerk hat keinen (>einfluss, da er nach der 
Zwangsversteigerung von Amts wegen gelöscht wird. 
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lfd. Nr. 2 - Grunddienstbarkeit (Kleinkläranlagenrecht) 

Entsprechend der vorliegenden Bewilligungserklärung ergibt 
sich folgender Regelungsumfang: 

„Auf dem ²u�tück 222 der ²ur 7 beƬndet sich eĘe 
ŽeinęranÀge nebst Leitungen. 

Der jeweǂge Eigentümer des ²u�tüc� 224 der ²ur 7 
ist befugt, ©ese KleinęǞnÀge nebst Leitungen mit­
zubenuȁen und auch zu ©esem Zweck das beÀsĨte 
Grundstück zu beĩten. Die žsten tragen der Öen­
tümer des belasteten und des begünsǺten Flu�tüc� 
je zur Hälfte. 

Der DiensǸaǤitsbeèchtigte ät verpƯchtet, aěe 
duǠh die Ausübung seĘes RechĪ am belasteten 
Grundstück verursachten Schäden dem Öentümer 
des ơnenden G�ndstüc� notfaǌs nach Sachver­
stänƢengutachten zu e�etzen. "  

Demnach ist der Eigentümer des nördlich angrenzenden 
Grundstücks (Flurstück 224) berechtigt, die auf dem Bewer­
tungsgrundstück (Flurstück 222) vorhandene Kleinkläranlage 
gegen Kostenbeteiligung mitzubenutzen sowie für verursach­
te Schäden aufzukommen. 

Im vorliegenden Fall komme ich zu der AuYassung, dass sich 
das Kleinkläranlagen in keiner bzw. einer vernachlässigbaren 
Größenordnung auf das gegenständliche Grundstück aus­
wirkt, weil: 

■ die Kosten- / Nutzensituation ausgewogen ist. 

■ die Kläranlage ohnehin eine duldungspflichtige, der 
grundstückseigenen Xr- bzw. Entsorgung dienende 
Einrichtung darstellt. 

Deshalb ergibt sich aus dem Kleinkläranlagenrecht kein 
quantifizierbarer (>einfluss, der über die Genauigkeitsan­
forderungen einer Verkehrswertermittlung hinausgeht. 

lfd. Nr. 3 - Zwangsversteigerungsvermerk (9 K 19/25) 

Der Vermerk hat keinen (>einfluss, da er nach der 
Zwangsversteigerung von Amts wegen gelöscht wird. 
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Abt . I I I  Grundbuch: 

Bodenordnungsver­
fahren (Sanierung / 
Umlegung / Enteignung) 

nicht eingetragene 
Rechte / Belastungen: 

Miet- / 
Pachtverhältnisse: 
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Im Normalfall einer Xrkehrswertermittlung sind diese ohne 
Bedeutung für den Xrkehrswert, da sie in der Regel aus der 
individuellen Situation des jeweiligen 
Grundstückseigentümers herrühren und keine allgemeinen 
Belastungen darstellen. Die ggf. eingetragenen Hypotheken, 
Grund- und Rentenschulden werden vom 
vllstreckungsgericht gewürdigt und bleiben für die 
Xrkehrswe(ermittlung generell unberücksichtigt. 

Im Übrigen wird auch zur Wahrung einschlägiger 
datenschutzrechtlicher Vorgaben darauf verzichtet, die 
Eintragungen in der Dritten Abteilung wiederzugeben. 

Gemäß Auskunft der Xrbandsgemeinde Flechtingen ist das 
Grundstück zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenord­
nungsveaahren einbezogen. 

Anhaltspunkte für werterhöhende Rechte zugunsten des 
Wertermittlungsobjektes oder wertrelevante Belastungen oder 
sonstige Beeinträchtigungen zu Lasten des 
Wertermittlungsobjektes sind nicht bekannt geworden. 

Die auf dem Grundstück vorhandenen duldungspflichtigen, 
der grundstückseigenen Xrsorgung dienenden Leitungen 
ö(licher Leitungsbetreiber bedürfen keiner dinglichen 
Sicherung. 

Es ergaben sich bei der O(sbesichtigung keine Anzeichen für 
Miet- oder Pachtverhältnisse. Das Objekt wird angabegemäß 
durch den (Mit)Eigentümer zu Wohnzwecken eigengenutzt. 
Ebenso für die rückwärtig teilweise landwi(schaftlich 
genutzten Flächen bestehen entsprechend der Auskunft der 
örtlichen Agrargenossenschaft keine Pachtverhältnisse. 

2.3.2. öpentlich-rechtl iche Situation 

Denkmalschutz: 

Baulasten: 

Gemäß schriftlicher Auskunft der Unteren Denkmalschutzbe­
hörde des Landkreis Börde Land ist das Grundstück nicht im 
Denkmalverzeichnis erfasst. 

Gemäß schriftlicher Auskunft des Bauordnungsamtes des 
Landkreis Börde liegen für das Grundstück keine Eintragun­
gen im Baulastenverzeichnis vor. 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

Altlasten: 

Darstellung im 
Flächennutzungsplan {§ 
5 BauGB) (vorbereitende 

Bauleitplanung): 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Gemäß schriftlicher Auskunft des Umweltamtes des 
Landkreis Börde liegen für das Grundstück keine 
Eintragungen im Altlastenverzeichnis vor. 

Das Grundstück wurde nicht auf das Vorhandensein von 
umweltgefährdenden Altlasten im Boden oder in den 
Baulichkeiten untersucht. Es ist nicht Aufgabe eines 
brtermittlungsgutachtens, entsprechende Untersuchungen 
durchzuführen, da diese Aufgabe nur von Spezialinstituten 
ausgeübt werden kann. Erkenntnisse über die Existenz 
solcher Altlasten wurden dem Sachverständigen nicht 
mitgeteilt und sind in den vorliegenden Unterlagen nicht 
enthalten. Anhaltspunkte für solche Belastungen waren bei 
der Besichtigung nicht erkennbar. Der Xrkehrswert wird unter 
der Annahme der Freiheit von umweltgefährdenden 
Belastungen ermittelt. 

Gemäß Auskunft der Verbandsgemeinde Flechtingen befindet 
sich das Grundstück in einem Flächennutzungsplan und wird 
zum uil als gemischte Baufläche und zum Teil als Fläche 
für Landwi�schaft / Grünlandnutzung ausgewiesen. 

Aus dem Flächennutzungsplan ergibt sich noch kein 
unmittelbares Baurecht, da dieser keine Rechtsnorm darstellt, 
sondern lediglich eine verwaltungsinterne Maßnahme eigener 
A(, die die Gemeinde bei der Aufstellung ihrer B-Pläne 
bindet. Baurecht wird entweder durch einen verbindlichen 
Bauleitplan (Bebauungsplan; vgl. § 30 BauGB) erzeugt oder 
ergibt sich für Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile - sofern ein Bebauungsplan noch nicht 
erstellt wurde - aus § 34 BauGB. 

Abb. 3: Darstel lung im Flächennutzungsplan 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

Festsetzungen im 
Bebauungsplan (§ 9 
BauGB) (verbindliche 
Bauleitplanung): 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Ein Bebauungsplan (B-Plan) ist eine gemeindliche Satzung, 
die als Rechtsnorm gegenüber jedermann gilt und „Parzellen­
scharf" für jedes Grundstück seines Plangebiets festsetzt, 
was bauplanungsrechtlich erlaubt ist. Für den Bereich des 
Bewe(ungsobjektes besteht jedoch kein (qualifizie(er) Be­
bauungsplan. 

Mangels fehlender Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung im Bebauungsplan kann daher die Zulässigkeit von 
Bauvorhaben allein nach den entsprechenden Vorschriften 
des BauGB beu(eilt werden. So sind für die im „Zusammen­
hang bebauten Ortsteile" der§ 34 BauGB und für das Bauen 
im „Außenbereich" der§ 35 BauGB heranzuziehen. 

Gemäß der Auskunft der Xrbandsgemeinde Flechtingen be­
findet sich die bebaute Fläche des Grundstücks im Innenbe­
reich (§ 34 BauGB) und die unbebaute Fläche des Grund­
stücks im Außenbereich (§ 35 BauGB). 

Nach § 34 (1) sind Vorhaben zulässig, wenn sie sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesi­
chert ist. 

Nach § 34 (2) beurteilt sich die Zulässigkeit der vrhaben al­
lein nach der näheren Umgebung, wenn deren Eigenart einem 
definie(en Baugebiet [im Sinne§ 5 (2) BauGB und in der Fol­
ge den Festlegungen der Baunutzungsverordnung - BauNVO 
- insbesondere § 17 BauNVO] entspricht. 

Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich unzulässig, weil 
das Ziel des Gesetzgebers ein möglichst ressourcenscho­
nender Umgang mit Grund und Boden ist. Die Versiegelung 
unbebauter Flächen im Außenbereich soll deshalb so gering 
wie möglich gehalten werden. Welche Bauvorhaben unter 
welchen Bedingungen im Außenbereich zulässig sind, ist im 
§ 35 des Baugesetzbuches geregelt, der für alle Árhaben gilt, 
die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen zum Inhalt haben, und für Aufschüttungen 
und Abgrabungen größeren Umfangs sowie für Ausschach­
tungen und Ablagerungen einschließlich Lagerstätten Anwen­
dung findet. Bei den Zulässigkeitsmaßstäben muss zwischen 
"privilegierten", "begünstigten" und "sonstigen" Bauvorhaben 
unterschieden werden. 

Es ist für das Grundstück zum Wertermittlungsstichtag zu un­
terstellen, dass es sich entsprechend der Lage um eine Bau­
fläche in einem Mischgebiet handelt, in dem Nutzungen zu­
lässig sind, die der zum Besichtigungstermin vorgefundenen 
entsprechen. 

Eine weitere Bebauung des Grundstücks ist nach A(, Größe 
und Lage der bestehenden Bebauungen augenscheinlich auf 
die Errichtung von Nebengebäuden begrenzt. 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

Bauordnungsrecht: 

weitere Satzungen und 
Baugebote: 

Landschars-, Natur­
und Gewässerschutz: 

Hochwasser(schutz) / 
Natu�efahren: 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Das brl iegen einer Baugenehmigung und ggf. d ie 
Übereinst immung des ausgefühºen Vorhabens m it eventuel l  
vorhandenen Bauzeichnungen und -genehmigungen wurde 
n icht geprüft .  Bei d ieser Weºermitt lung wird die materiel le 
und formel le Legalität der bau l ichen An lagen und Nutzungen 
vorausgesetzt. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine weiteren 
Erhaltungssatzungen i .S .d .  §§ 1 72-1 74 oder städtebau l iche 
Gebote i .S .d .  §§ 1 75-1 79 BauGB vorl iegen . Gegentei l iges 
wurde bei den Erhebungen bei der Verbandsgemeinde 
Flechtingen n icht bekannt . 

Gemäß schrift l icher Auskunft der Verbandsgemeinde 
Flechtingen befindet sich der rückwärtige 
Grundstücksbereich im Landscharsschutzgebiet 
" Flechtinger Höhenzug" .  

D ie  Ausweisung einer Fläche als Naturschutzgebiet, National­
park, Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet , Natur­
park, Naturdenkmal oder geschützter Landschaftsbestandtei l  
nach den §§ 1 2  �. BNatschG i .V.m .  dem Landesrecht, Natur­
park sowie ih re E inbeziehung in den Geltungsbereich einer 
Flora-Fauna-Habitat-Richt l in ie (Natura 2000) bzw. der Vogel­
schutzricht l in ie ist mit erhebl ichen Nutzungsbeschränkungen 
und ggf. Ausgleichs- bzw. Entschädigungsansprüchen ver­
bunden und steht einer Bauerwartung grundsätzl ich entge­
Qen . Der Weºeinfluss wird bei der Bodenweºermitt lunQ be-

Gemäß Auskunft der Verbandsgemeinde Flechtingen 
bestehen für das Grundstück diesbezügl ich keine 
besonderen Auflagen oder Einschränkungen der 
Bebaubarkeit. 

Entsprechend der Naturgefahren-Analyse (➔ Anlage 9) sind 
darüber h inaus auch keine Beeinträcht igungen bekannt. 
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2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Entwicklungszustand: 

Beitrags-und 
Abgabensituation: 

Unter Entwicklungszustand versteht man allgemein die 
we(mäßige Entwicklungsstufe des Grund und Bodens unter 
Berücksichtigung planungsrechtlicher und tatsächlicher 
b(kriterien. In der Regel hängt der We( eines Grundstücks 
direkt von dem objektiven Nutzen ab, den es für den 
jeweiligen Nutzungsberechtigten erbringt. So reicht diese 
b(skala von land- und forstwi(schaftlich genutzten Flächen 
über Bauerwa(ungs- und Rohbauland bis zu baureifem Land, 
welches direkt und unverzüglich der jeweils planungsrechtlich 
zulässigen Bebauung zugeführt werden kann. 

Aus den planungsrechtlichen Festsetzungen bzw. 
Darstellungen und den tatsächlichen Eigenschaften, 
insbesondere der vorhandenen Erschließung, sowie dem 
örtlichen Xrhalten auf dem Grundstücksmar[ ergibt sich der 
Grundstückszustand „erschließungsbeitragsfreies 
baureifes Land für Wohnen und Gewerbe im Mischgebiet" .  

Insgesamt �nn die Zulässigkeit Ên BauÊ¸aben nur 
anhand vr Q�ng im >e�a� entschievn we²en. 

Für den abgabenrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die 
Pflicht zur Entrichtung von nichtsteuerlichen Abgaben 
maßgebend. 

Im Bereich des Bewertungsobjektes gelten die Grundstücke 
mit der Erschließung über die „lvenroder Straße" nach 
Auskunft der Verbandsgemeinde Flechtingen als endgültig 
erschlossen im Sinne des Baugesetzbuches. 

In Sachsen-Anhalt wurden die Straßenausbaubeiträge 
rückwirkend zum 1. Januar 2020 abgeschaYt. Das bedeutet, 
dass Gemeinden seit diesem Datum keine Beiträge von 
Eigentümern für den Ausbau, die Xrbesserung oder 
Erneuerung von Straßen mehr erheben dürfen, wenn die 
Beitragspflicht nach dem 31. Dezember 2019 entstanden ist. 
Durch die Anwendung des BauGB können für 
Grundstückseigentümer grundsätzlich weitere Aufwendungen 
(z. B. Erschließungsbeiträge ) entstehen, die im vorliegenden 
Fall nicht zu erkennen sind bzw. nach Auskunft der 
Verbandsgemeinde Flechtingen kurz- und mittelfristig nicht 
entstehen. 

Gemäß den Auskünften der Xrbandsgemeinde Flechtingen 
sind auch keine rückständigen Erschließungsbeiträge 
ge|. § 127 Y. BauGB bekannt. 

Gegebenenfalls wǃ ºvon ausgegangen, dass ȉluǹeènde 
„ößenëche Lasten" bei der AuĔeilung des Kaufpreises für das 
diesbēüg�ch unbelastete GrunÞtück an den oder ©e 
Beitragsgǎubiger ausgeg�chen weÃen bzw. die ŻĠ�ngen 
â Rahmen des „geǢgsten Gebotes" â 
Zwangsve�Ĩige�ngsveǡahren beưedigt weĠn. 
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Einfami l ienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

\rkehrswe gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) Geschäftsnummer 9 K 1 9/25 

2.4. �tsächliche Eigenscha�en 

2.4. 1 . Form, Größe und topografische Lage 

Bei der Ortsbesichtigung waren keine Grenzmarkierungen in Form von Grenzsteinen oder 
Messpunkten erkennbar. Beim Ortsaufmaß wurde eine hinreichend genaue Übereinstim­
mung der Lage, der Bebauung und der Grundstücksgrenzen mit den im Auszug aus dem 
Geobasisinformationssystem dargestellten Grundstücksgrenzen festgestellt. 

Das insgesamt 10.257 m2 große Grundstück ist insgesamt polygonal geformt (➔ Anlage 7 -
Auszug Geobasisinformationssystem) und gliedert sich entsprechend den Angaben zur tatsächli­
chen Nutzung im Auszug aus dem Geobasisinformationssystem wie folgt auf: 

Flurstück Nutzung Größe Bodenschätzung (auszugsweise) 

222 Handel / Dienstleistung 519 m2 

168/1 Handel / Dienstleistung 459 m2 

223 Handel / Dienstleistung 363 m2 1 26 m2 Ackerland ő, Bodenzah l 41 , Ackerzahl 41 , 
E ragsmesszah l 52 

Grünanlage 105 m2 84 m2 Grün land (Gr) ,  Grünlandgrundzah l 45, Grün-
landzahl 45, E ragsmesszahl 38 
Gesamte ragsmesszahl 90 

168/2 Handel / Dienstleistung 1.470 m2 40 m2 Grün land (Gr) ,  Grünlandgrundzah l 41 , Grün-
landzahl 41  , E ragsmesszahl 1 6  

Landwirtschaft 967 m2 973 m2 Grünland (GŜ ,  Grünlandgrundzahl 45, Grünlandzah l 45, E ragsmesszah l 438 
Grünanlage 1.777 m2 1 .271 m2 Ackerland (A), Bodenzah l 41 , Ackerzahl 

41 , E ragsmesszah l 521 
1 .81 8 m2 Grünland (Gr) ,  Grünlandgrundzahl 41 , 
Grünlandzah l 41 , E ragsmesszah l 745 
Gesamte ragsmesszahl 1 720 

167 Handel / Dienstleistung 334 m2 4.597 m2 Grünland (Gr) ,  Grünlandgrundzahl 41 , 
Grünlandzah l 41 , E ragsmesszah l 1 885 

Landwirtschaft 2.062 m2 

Grünanlage 2.201 m2 

Summe 1 0.257 m2 

davon Handel/Diens֗istung 3. 1˴ m2 

davon GՎnanlage 4.ˁ m2 

davon LanτchaЩ 3.0˚ m2 

Abb. 4: Nutzungsve ei lung 
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(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
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Der vordere ·hnbauflächenbereich (inkl. Gartenbereich) (aufgrund der historischen Nut­
zung als „Handel/Dienstleistung" kategorisie() mit einer Größe von ca. 3.145 m2 erstreckt 
sich über die vollständige Straßenfrontlänge an der „lvenroder Straße" mit ca. 75 m. Die 
Grundstückstiefe beträgt in diesem Bereich i. M. 41,5 m. Daran schließt sich rückwä(ig der 
landwi(schaftlich als Grünfläche genutzte Bereich mit einer Größe von ca. 7.112 m2 an. 

Die topografische Lage ist augenscheinlich annähernd eben. 

Das Grundstück wird im Westen durch die „lvenroder Straße" respektive einen Straßenbe­
gleitgrünstreifen begrenzt. Im Norden schließt sich ein bebautes Wohnbaugrundstück an. Im 
Osten grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an. Im Süden schließt sich eine (Feuerlösch­
teich)Teichanlage respektive ein (Entwässerungs)Graben an, an den sich wiederum landwi(­
schaftliche Nutzflächen anschließen. 

2.4.2. Bebauung,  Nutzung und Drittverwendungsfähigkeit 

Auf dem Grundstück befinden sich im Wesentlichen folgende bauliche Anlagen mit den an­
gegebenen Nutzungen: 

■ Einfamilienhaus ➔ Wohnnutzung mit ca. 152 m2 Wohnfläche sowie ca. 50 m2 Nutz-
fläche (➔ Anlage 1 - Āhn-/Nutzflächenberechnung) 

Desweiteren befinden sich auf dem Grundstück mehrere Stallgebäude, Überdachungen und 
ein Werkstatt- und Lagergebäude, die alle annähernd in Leichtbau- oder Mischkonstru[io­
nen errichtet worden sind. Diese werden als Lagerfläche und zur Tierhaltung genutzt. bi­
terhin befindet sich auf dem Grundstück noch ein Erdlager, das als Kellerersatz für das Ein­
familienhaus dient. 

Das freistehende Einfamilienhaus befindet sich giebelständig ca. 6,50 bis 8,00 m hinter der 
straßenseitigen Grundstücksgrenze. Dieser Bereich ist als eingefriedeter Vorgarten ausgebil­
det. 

Der Zugang zum Einfamilienhaus bzw. die Grundstückszufah( erfolgt von der „lvenroder 
Straße" durch eine Stabmattentor- und -türanlage sowie über eine mit Betonsteinpflaster 
befestigte Fläche. Das Einfamilienhaus kann sowohl durch eine Zugang giebelseitig als auch 
rückwärtig traufseitig begangen werden. Desweiteren kann über die Hofseite der ehe|. 
Schulungsraum im Erdgeschoss begangen werden. 

Es besteht eine weitere Grundstückszufahrt von der „lvenroder Straße" durch eine Metall­
schiebetoranlage zum Werkstatt-/Lagergebäude. 

Das Einfamilienhaus wird angabegemäß zu Wohnzwecken (eigen)genutzt. 

Gebäudenahe Bereiche, der Hofbereich, Zuwegungen und die Zufahrt sind überwiegend mit 
Betonsteinpflaster befestigt. 

Der rückwä(ige Grundstücksbereich ist weitestgehend unbefestigt und als Grünfläche (mit 
Solitärpflanzungen) angelegt. 

Das Grundstück wird durch einfache Zaunanlagen (Stabmattenzaun, Maschendrahtzaun) 
eingefriedet. 

überdachte Pkw-Stellplatzmöglichkeiten sind auf dem Grundstück im Bereich der Neben­
gebäude vorhanden. 

Das Einfamilienhaus stellt sich in einem normal instandgehaltenen Zustand dar. Die sonsti­
gen baulichen Anlagen und die Außenanlagen stellen sich in einem nicht instand gehaltenen 
Zustand dar. Es sind umfangreiche Bauschäden/Baumängel sowie ein lnstandhaltungsstau 
erkennbar. 
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Ausgehend von der Gebäudeart und der Grundrissgestaltung ist für das Einfamilienhaus mit 
Nebengebäuden grundsätzlich eine Nutzung zu Wohnzwecken (wohnwi�schaftliche Nut­
zung ) als nachhaltige Nutzung zu unterstellen und keine Renditeerwartung vorauszusetzen. 

Für die nachfolgende We(ermittlung wird ein Zustand des Objektes unterstellt, der die 
nachhaltige Nutzbarkeit gewährleistet. Diese Überlegungen werden berücksichtigt, indem 
Herstellungskosten und Alterskorrekturen angesetzt werden, wie sie sich bei einem (fiktiv) 
instand gesetzten Gebäude ergeben würden. Die anfallenden Kosten für die Beseitigung der 
lnstandhaltungsrückstände werden als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
we(mindernd berücksichtigt. 

Die Drittverwendungsfähigkeit der Immobilie wird unterstellt, wenn 

■ eine anderweitige Nutzung ohne wesentliche Umbaumaßnahmen möglich ist oder 

■ bei Beibehaltung der derzeitigen Nutzung auch in Zukunft gegeben ist. 

Drittverwendung im engeren Sinne ist die Möglichkeit, eine Immobilie zu einem beliebigen 
Zeitpunkt einer anderen Nutzung zuzuführen. Dabei sollte der Kostenaufwand zur Umnut­
zung gering sein. Dies folgt der Überlegung, dass die Nutzung der Immobilie während der 
gesamten wi(schaftlichen (Rest-)Nutzungsdauer möglichst störungsfrei eaolgen sollte. 

Die Drittverwendungsfähigkeit ist im Rahmen der vorhandenen Nutzung gegeben. Die Ver­
mietbarkeit, Verwert- / Veräußerbarkeit werden als normal beu(eilt. 

Die Vermietbarkeit, Verwe�- / Veräußerbarkeit wird aufgrund der in Abs. 2.2 beschriebe­
nen Marktsituation sowie des baulichen Zustandes als 

sehr schlecht - schlecht - ausreichend - mittelmäßig / normal - gut - sehr gut 

beu(eilt. 

2.4.3. Erschl ießungszustand 

Das Grundstück wird durch die „lvenroder Straße", deren Fahrbahn im Bereich des Bewer­
tungsgrundstücks mit einem Asphaltbelag befestigt ist, erschlossen. Befestigte Gehwege 
sind nicht vorhanden. Eine Straßenbeleuchtung und ein Straßenbegleitgrünstreifen sind vor­
handen. 

Das Grundstück befindet sich nach Auskunft der Verbandsgemeinde Flechtingen an einer 
öYentlich-rechtlich gewidmeten Straße. Eine Zufahrt zum We(ermittlungsobjekt von der 
,,lvenroder Straße" aus ist gegeben. 

Die folgenden Xr- und Entsorgungseinrichtungen sind gemäß den Angaben der zum O(s­
termin anwesenden Personen bzw. der Versorgungsträger in der Straße vorhanden: 

■ Wasserversorgung 

■ Stromversorgung 

■ Gasversorgung 

■ Telefon 

Die Abwasserentsorgung eaolgt dezentral über eine Kleinkläranlage. 

Insgesamt stellt somit eine ortsübliche Erschließungssituation 1 2  dar. 

1 2  Erschlossen ist ein Grundstück nach § 1 31 Abs. 1 BauGB, wenn der Eigentümer die tatsächl iche und rechtliche Mögl ichkeit hat, von einer Ersch l ießungsanlage (Straße, �rsorgungsleitungen usw.) aus, eine Zufah  bzw. einen Zugang zu dem Grundstück zu nehmen . 
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2.4.4. Gebäude und Außenanlagen 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Die Baubeschreibung ist von mir anhand der gegebenen Erklärungen sowie der vorgenom­
menen Ortsbesichtigung nach bestem Wissen und Gewissen angefe(igt worden. Sie gilt 
jedoch nicht als zugesicherte Eigenschaft des bewerteten Objektes im Sinne des Gesetzes. 
Vielmehr stellt diese Baubeschreibung nur eine äußerst grobe Beschreibung der wichtigsten 
verwendeten BaustoYe und Bauteile dar, soweit diese von mir eingesehen werden konnten. 
Beschrieben werden stichpun[a(ig die vorherrschenden Ausführungen, die jedoch in Teil­
bereichen abweichen können. 

Auch erfüllt die Beschreibung der baulichen Anlagen nicht den Zweck eines Bauschaden­
gutachtens; nur solche Mängel oder Schäden, die visuell erkennbar waren, sind hier aufge­
listet. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheits­
schädigende Baumaterialien wurden nicht vorgenommen. Visuell waren keine solchen 
Schädlinge zu erheben. 

Es wurden keine Untersuchungen hinsichtlich der Standsicherheit, des Schall- und Wärme­
schutzes, des Befalls durch tierische oder pflanzliche Schädlinge und schadstoYbelastender 
BaustoYe durchgefüh(, die in die Substanz eingreifen. Ein Befall durch Echten Haus­
schwamm konnte augenscheinlich nicht festgestellt werden. Diese Feststellung bezieht sich 
lediglich auf eine visuelle Untersuchung sichtbarer Gebäudebereiche. Gegebenenfalls sind 
Spezialgutachten einzuholen. Für nicht besichtigte oder nicht zugängliche Bereiche wird un­
terstellt, dass der während der Besichtigung gewonnene Eindruck auf diese Bereiche über­
tragbar ist und ansonsten Schäden- und Mängelfreiheit besteht. Ich übernehme demgemäß 
keine Haftung für das Vorhandensein von Baumängeln, die in diesem Gutachten nicht auf­
gefüh( sind. In diesem Gutachten enthaltene Aussagen diesbezüglich sind nur im Sinne ei­
nes Hinweises zu we(en. 

vrsorglich wird darauf hingewiesen, dass von mir keine Funktionsprüfungen der techni­
schen Einrichtungen (Heizung, Wasserversorgung, Ele[ro etc.) vorgenommen wurden. Es 
wird angenommen, dass diese Anlagen sich im fun[ionsfähigen Zustand befinden. 

Es konnten folgende we(relevanten Modernisierungsmaßnahmen am Einfamilienhaus 
festgestellt werden: 

■ ca. 2020 Einbau zentrale (Gas)heizung mit Warmwasserbereitung sowie 
Wärmeverteil- und -abgabesystem 

■ ca. 2023 pa(ielle Modernisierung Sanitärausstattung 

■ ca. 2023 pa(ielle Erneuerung der Einfriedung mit Stabmattenzaunelementen 
und ¼ranlage 

■ ca. 2023 Überarbeitung Wärmedämmung im Dachbereich 

Beschreibung und Zustand der baulichen Anlagen 

Das Einfamilienhaus (mit damaligem Verkaufsraum) wurde ca. 19 9 3  durch Kernsanierung 
und Erweiterung aus einem ehemaligen Stallgebäude errichtet. Es stellt sich nunmehr als 
bauzeittypisches nicht unterkelle(es Massivgebäude mit zwei Vollgeschossen und einem 
teilweise ausgebauten Dachboden dar. Die lichten Raumhöhen betragen im EG ca. 2,46 m, 
im DG ca. 2,33 m (Drempelhöhe ca. 1,53 - 1,59 m) sowie im Dachboden ca. 1,85 m. 

Die Raumaufteilung besteht aus einem Wohnraum, einem Bad/WC, einem HAR-/Heizungs­
raum sowie einem Flur im Erdgeschoss sowie 4 Wohnräumen, einer Küche, einer Dusche/ 
WC und einem Flur im Dachgeschoss. Zusätzlich ist im Erdgeschoss ein von außen zugäng­
licher Party-/Lagerraum vorhanden. 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
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2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Es handelt sich um eine baujahrestypische, überwiegend zeitgemäße Grundrissgestaltung 
ohne Durchgangsräume und mit ausreichend natürlichen Belichtungs- und Belüftungsmög­
lichkeiten sowie mit Erfüllung funktioneller Anforderungen. 

Bauausführung und Ausstattung 

Fundamente: 

Außenwände / Fassade: 

Dachform / Eindeckung: 

Fenster: 

Außentüren: 

Innenwände: 

Innenwandverkleidung: 

Geschossdecke: 

Deckenverkleidung: 

Fußboden / -belag: 

wahrscheinlich Streifenfundamente aus Bruchstein und/ 
oder Beton 

massive Wandkonstruktion wahrscheinlich aus Ziegelmau­
erwerk (Wandstärke ca. 36,5 cm) ; Giebelseite mit Klinker­
mauerwerkvorsatzschale und Traufseite verputz und ge­
strichen bzw. mit Natursteinvorsatzschale 

lnnenwänddämmung 

Satteldach (als freitragende Pfettenkonstru[ion durch 
Stahlrahmenkonstruktion) mit Ziegeleindeckung und Dach­
entwässerung fitanzink) ; Zwischensparrendämmung und 
Wärmedämmung der obersten Geschossdecke; Schorn­
stein mit Schindelverkleidung 

isolierverglaste KunststoYfenster mit Außenjalousien; Au­
ßenfensterbänke als (Spalt)Klinkerrollschicht und Innen­
bänke aus Naturstein oder Fliesen 

DachflächenkunststoYfenster 

5-fach verriegelte Alu-/KunststoYtür mit Glasausschnitt 

Pa(y-/Lagerraum mit Stahlblechtür 

massive Wandkonstruktion, wahrscheinlich aus Ziegel­
mauerwerk 

Glättputz mit/ohne Anstrich und/oder Tapete bzw. Verklei­
dung mit Holz(paneel)elementen 

Bad/WC (EG) und Dusche/WC (DG) mit Fliesenbelag (nicht 
raum hoch) 

Küche (EG) mit Fliesenspiegel 

wahrscheinlich (Stahl)=ägerdecke mit Hohldielenfüllung 
(EG) 

wahrscheinlich Holzbalkendecke (DG) 

Glättputz mit/ohne Anstrich und/oder Tapete bzw. Verklei­
dung mit Holz(paneel)elementen 

wahrscheinlich schwimmender Estrich/Beton (EG) mit 
PVC- oder Laminatbelag; Bad/WC (EG) mit Fliesenbelag; 
eheĘ. Schulungsraum (EG) mit urrazzoplattenbelag 

wahrscheinlich schwimmender Estrich mit PVC- oder La­
minatbelag oder Textilbelag (DG) ; Küche (DG) und Dusche/ 
WC (DG) mit Fliesenbelag 
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Geschosstreppen : 

I nnentüren:  

Elektroinstal lat ion : 

sanitäre Instal lation : 

Beheizung / Warmwasser: 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

im Antritt gewendelte Ha´entreppe mit Holztrittstufen (m it 
Yxt i lbelagappl ikationen) 

Bodeneinschubtreppe (DG) 

Holzfurn iertüren 

Unterputzinstal lation 

Kippsicherungen 

Hof- bzw. Außenbeleuchtung 

übl iche Zäh leinrichtungen sind vorhanden 

Bad/WC (EG) m it Badewanne, Dusche, WC, Waschtisch,  
Waschmaschinenansch luss 

Dusche/WC (DG) m it Dusche, WC, Handwaschbecken 

Heizung/HAR (EG) m it Waschmaschinenanschluss 

zentrale GasheizungFabr. Wolf (m it Warmwasserbereitung) 
sowie Plattenheizkörper m it Thermostatventi len in den 
Räumen 

Heizrohrverlegung über Putz 

Heizung/HAR (EG) m it zusätzl ichem Festbrennsto�kessel 
sowie Kal kschutzanlage 

Schornstein 

besondere Bauteile: n icht vorhanden 

besondere Einrichtungen: n icht vorhanden 

Außenanlagen 

Ver- / Entsorgungsan lagen : Trinkwasser, Strom,  Gas ,  Kleinkläran lage 

Einfriedungen : Stabmattenzaun (mit Zran lage) ,  Maschendrahtzaun (mit 
Sch iebetoran lage) 

Pkw-Stel l pätze: überdacht i n  den Nebengebäuden vorhanden 

n icht überdacht im befestigten Zufahrts- und Hofbereich 
vorhanden 

befestigte Flächen : Zufahº, Zugang und Hofbereich m it Betonsteinpflaster 

Anpflanzungen: Rasen / Wiese, Sol itärbepflanzung ,  Gehölze 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
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Nebengebäude: 

Ausstattungsstandard: 

allgemeiner Zustand: 

2.4.5. Barrierefreiheit 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

verschiedene eingeschossige Nebengebäude; überwiegend 
in Holzleichtbauweise und Mischkonstruktionen; Pult- oder 
(flachgeneigte) Satteldächer mit =apezprofil- oder Wellas­
besteindeckung; Fußboden teilweise mit Betonsteinpflaster 

massives Erdlagergebäude mit Bodenüberdeckung 

brkstatt-/Lagergebäude mit Sektionaltor 

Das Gebäude weist einen einfachen bis mittleren Aus­
stattungsstandard auf. 

Das Gebäude weist einen dem Alter und dem Zeitpunkt der 
bisherigen durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen 
entsprechenden befriedigenden Bau- und Unterhal­
tungszustand auf. 

Es sind lnstandhaltungsrückstände und Schäden zu erken­
nen (¢ Abs. 2.4.7) , die Reparatur- und Sanierungsarbeiten in 
einem überschaubaren Umfang erforderlich machen. 

Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und öYentliche Plätze, Arbeitsstätten und Wohnun­
gen, Xrkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände, Dienstleistungen und Freizeitangebote so 
gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Gebäude sollen also 
für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Er­
schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sein. 

Bauordnungsrechtliche sowie sich aus anderen gesetzlichen Regelungen ergebende Nach­
rüstverpflichtungen zur Barrierefreiheit bestehen für das gegenständliche Objekt nicht. 

In Bezug auf die Barrierefreiheit lässt sich dennoch feststellen, dass das Bewe(ungsobjekt 
u. a. 

■ nicht über einen Aufzug verfügt, 

■ nur über eine (Außen)Treppe bzw. Stufen erreicht werden kann und 

■ kein barrierefreies Bad/WC aufweist. 

Die Nutzung des Objektes scheint für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nicht bzw. 
nur bedingt gegeben zu sein. Insofern ist das Objekt als „nicht bzw. stark eingeschränkt 
barrierefrei"  zu klassifizieren. 

Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, Nachfrage nach barrierefrei­
em Wohnraum für die konkrete Objekta( etc.) wird davon ausgegangen, dass der Grad der 
Barrierefreiheit aktuell keinen oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kaufpreisfin­
dung/-entscheidung hat und somit nicht berücksichtigt werden muss. 
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2.4.6. Energetischer Zustand 

\rkehrswe gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) Geschäisnummer 9 K 1 9/25 

Das seit 01.11.2020 gültige GebäudeEnergieGesetz (GEG), als Nachfolger des Energieein­
sparungsgesetzes und der Energieeinsparungsverordnung, beinhaltet u. a. spezielle Rege­
lungen des Bestandsschutzes. Damit wird ein gesetzlicher Rahmen für nicht modernisierte 
Gebäude, wie das We(ermittlungsobje[, geregelt. 

Entsprechend § 72 GEG besteht ein Betriebsverbot für Heizungen, die vor 1991 eingebaut 
worden sind. 

Heizungen (mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff), die ab dem 1. Januar 1991 
eingebaut wurden, dürfen max. 30 Jahre betrieben werden, wenn sie keine Niede(empera­
tur-Heizungen oder Brennwertkessel sind. 

Wenn diese Heizungen (Brennwert- oder Niedertemperatur-Heizungen) intakt sind, ist ein 
Betrieb bis zum 31.12.2044 mit 100 % fossilem BrennstoY möglich - anschließend jedoch 
ausschließlich mit einem klimaneutralen BrennstoY. Die Heizungen können bei einem Defekt 
bis zum 31.12.2044 instand gesetzt werden. 

Bei einem irreparablen Schaden nach dem 30.06.2026 (Großstädte mit mehr als 100.000 
Einwohnern) bzw. 30.06.2028 (kleinere Städte/Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwoh­
nern) ist der Einbau einer neuen Heizung mit 65 % erneuerbarer Energie verbindlich bzw. 
räumt der Gesetzgeber Miet- und Übergangslösungen (z. B. Austausch durch eine ge­
brauchte Heizung oder eine Heizung auf Mietbasis), für einen Zeitraum von maximal 5 Jah­
ren ein. 

Im vorliegenden Fall gehe ich aufgrund der vorgefundenen Gebäudetechnik davon aus, dass 
es sich um eine Niede�emperatur- bzw. Brennwe�heizung handelt, sodass aktuell ein 
Weiterbetrieb möglich ist. 

Es liegt kein verbrauchs- bzw. bedarfsorientie(er Energieausweis für das Gebäude vor. Aus­
sagen zur EnergieeYizienz des zu bewertenden Gebäudes, die geeignet wären, den Energie­
ausweis zu ersetzen, werden nicht getätigt. 

Die energetische Qualität ist aufgrund der baujahrestypischen Konstruktionen zum Zeit­
punkt der Kernsanierung (1993), der vorgefundenen Anlagentechnik und des Umstandes, 
dass nur eingeschränkt energetische Modernisierungen stattgefunden haben, als durch­
schni©lich einzustufen. 

Welche Möglichkeiten der Energieeinsparung möglich und sinnvoll sind, kann durch eine 
Begehung mit EnergieeYizienz-Experten abgeklä( werden. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass Energiesparpotenzial vorhanden ist. 

Aus der Ortsbesichtigung ergaben sich keine Hinweise auf Austausch- oder Nachrüstver­
pflichtungen1 3• 

2.4.7. l nstandhaltungsstau / Bauschäden / Baumängel 

Baumängel sind dadurch gekennzeichnet, dass sie i.  d. R. während der Bauzeit entstehen, 
insbesondere durch mangelhafte Planung und / oder Ausführung. Anders als Baumängel 
entstehen Bauschäden in der Regel nach der Fertigstellung des Gebäudes infolge äußerer 
Einwirkungen, als Folge von Baumängeln (Mangelfolgeschäden) oder aufgrund der unterlas­
senen Unterhaltungsaufwendungen. Der lnstandhaltungsstau umfasst alle Maßnahmen, 
welche durch eine vernachlässigte Instandhaltung nunmehr durchzuführen sind. 

1 3 Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regelt in Deutschland die energetischen Anforderungen an Bestandsgebäude 
und schreibt verschiedene Nachrüstverpfl ichtungen (Nachrüstpfl ichten) vor. Diese gelten unabhängig davon, ob eine Sanierung geplant ist, und betreffen insbesondere Eigentümer von Altbauten. 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
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2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Die nachfolgend für den lnstandhaltungsstau, für Baumängel oder -schäden ermittelten 
Kosten werden nur auf der Grundlage des beim O(stermin oYensichtlichen Ausmaßes, also 
ohne zerstörende Untersuchungen auf pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie über ge­
sundheitsschädliche Baumaterialien erfasst. Sie sind daher nicht als Grundlage bzw. Kos­
tenvoranschläge für weitere Planungen geeignet. Es wurden auch keine weitergehenden Un­
tersuchungen bezüglich möglicher Ursachen für die aufgezählten Unterhaltungsrückstände 
bzw. Schäden durchgeführt. Eine Ursachenforschung ist nur im Rahmen eines speziellen 
Bauschadens- bzw. Bausubstanzgutachtens möglich, jedoch nicht in einem Verkehrswe(­
gutachten. 

Es ist zum einen zu beachten, dass für erforderliche Schönheitsreparaturen (z. B. Anstri­
che) und kleinere Modernisierungen (z. B. teilweise Bodenbelagserneuerungen) grundsätz­
lich kein We�abzug vorgenommen wird, weil die Kaufpreise bei deren Auswe(ung für die 
Ableitung von Wertermittlungsdaten (Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren und Xr­
gleichsfaktoren) diesbezüglich ebenfalls nicht reduziert werden und somit diese Kosten be­
reits enthalten sind. Ein zusätzlicher Ansatz würde zu einer Doppelberücksichtigung führen. 

Desweiteren ist das /rhalten eines wi�schaVlich vernünVig handelnden Marktteilneh­
mers zu prüfen, inwieweit dieser in das zu bewertende Objekt tatsächlich erhebliche Mo­
dernisierungsaufwendungen u. a. investieren würde. Gelangt dieser wahrscheinlich zu dem 
Ergebnis, dass erhebliche Investitionen, z. B. wegen eines vernachlässigten Zustands, nicht 
mehr rentierlich sind, so wird der Marktteilnehmer (falls kein rechtliches Hindernis (z. B. 
Denkmalschutz, LBauO) besteht) die baulichen Anlagen sofort abbrechen oder nur die un­
abdingbaren Investitionen tätigen oder das Objekt sogar unverändert weiternutzen, d. h. die 
Schäden nicht beseitigen. Auf das wahrscheinlichste (wirtschaftlich vernünftigste) Ergebnis 
ist dann die We(ermittlung abzustellen. 

Im vorliegenden Fall gehe ich deshalb davon aus, dass folgender bei der Ortsbesichtigung 
festgestellter lnstandhaltungsstau bzw. festgestellte Bauschäden und Baumängel als Zu­
standsbesonderheit(en) zu berücksichtigen sind: 

■ partielle Rissbildungen sowie Feuchte- und Substanzschäden im Fassaden- bzw. 
Sockel bereich 

■ Dachentwässerung pa(iell mangelhaft ausgeführt 

■ Außentür (ehe|. Schulungsraum) mit Feuchte- und Substanzschäden 

■ Xrglasung des Glasausschnitts der Außentür beschädigt 

■ Dachflächenfenster sowie Fenster (ehe|. Schulungsraum) mit beginnenden Feuch­
te- und Substanzschäden und teilweise undicht 

■ Dampfbremse im Dachgeschoss mangelhaft bzw. (noch) nicht fe(iggestellt 

■ Innenausbau ist in einigen wenigen Anschlussbereichen (z.B. Türlaibungen) man-
gelhaft bzw. (noch) nicht fertiggestellt 

■ Innenfensterbank HAR (EG) beschädigt 

■ partielle Rissbildungen im Fliesenbelag Fußboden Dusche/WC (DG) 

■ gemäß§ 47 Abs. 4 BauO LSA müssen in Wohnungen Schlafräume und Kinder­
zimmer sowie Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen führen, jeweils 
mindestens einen Rauchwarnmelder haben 

In Anlehnung an [1] S. 1695 sowie an SchmitȓKrings/Dahlhaus/Meisel „Baukosten 2018 In­
standsetzung / Sanierung / Modernisierung / Umnutzung" werden die Instandsetzungs­
und Sanierungskosten unter Berücksichtigung der Lage und der konjun[urellen Situation 
wie folgt in Ansatz gebracht: 
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GeweĴ 

Abbruch-, Rħh btuxbelȏn 

[m mera:rbeiȐn 

Daohd´ kera�beiķ� 

PuȘıten / Troa kenbau 

F.l iesenurbe1ȑn 

Estĳcharbeiàen 

SæhĲlnºziten 

�hloőyelten 

Fenster 

MaferwbelȒn 

BodĨ�agsarbeáen 

Heâungsinstal laUon 

Uitȶr[ nȀlvtion 

El'ektroinstal . latfon 

Bau kost· ohĔ B{nebenkosȓn 

Bau ne�:nkosten 

Bau kost¸ lnk! . Bauĕ benkosten 

P,rµssteigerung Őit 201 7 
ca. 

XrkehrsweĶgutachten 
(i . S. d. § 1 94 BauGB) 

íukos�n pĸȬėualer 

[O& Wfi.] Anteil 

1 00  

so 0 %  
90 20 % 

1 70 1 5 % 

50 0 %  

40 0 %  
80 20 % 

35 0 %  
1 20 20 % 

1 00 1 5 % 

50 1 0 % 

1) 0 %  
1 *  0 %  

1 ¨  0 %  

20 % 

Õ %  

Wohn,-/ 
N uȗf äche 

GeschäÂsnummer 
9 K 1 9/25 

Qssam�osten 

0 €  

0 €  

3. 636 € 

0 €  

0 €  

3 . 232 € 

0 €  

4. 848 € 

3. 030 E 

0 €  

20.907 € 

4. 1 8 1 € 

25.088 Ȏ 

1 5.053 € 

Bau kosten 40. , 4 ,  € 

entspric h t  1 99' € j e  m2  Wohnfläche 

KosȔanŎȕ B|ŏhäd¹ / BaȣäĖ¶l ßenmde É.1 00 € 

Abb. 5: Ermittlung lnstandsetzungskosten 

Für eine präzisere Erfassung der erforderlichen lnstandsetzungsinvestitionen wäre eine de­
taillie(e Kalkulation auf der Grundlage eines Instandsetzungs- bzw. Sanierungsplanes erfor­
derlich. Dies ist im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens jedoch nicht möglich. 
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2.4.8. Restnutzungsdauer 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Gesamtnutzungsdauer - § 4 (2) und § 12 (5) lmmot�V 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Die Gesamtnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage 
bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaft­
lich genutzt werden kann; im Unterschied dazu kann die technische Standdauer unter Um­
ständen wesentlich länger sein. 

Zur Wahrung der Modellkonformität (§ 10 (1 )) ist bei der Wertermittlung dieselbe Gesamtnut­
zungsdauer zugrunde zu legen, die auch der Ermittlung der verwendeten sonstigen für die 
Wertermittlung eaorderlichen Daten zugrunde lag (vgl. § 12 Absatz 5 Satz 1 ). Im hier vorlie­
genden Fall wird die Gesamtnutzungsdauer entsprechend den vrgaben der lmmobrtV 
(Anlage 1) sowie entsprechend dem Modell des Gutachterausschusses für freistehende Ein­
und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser mit 80 Jahģn in Ansatz gebracht. 

Restnutzungsdauer - § 4 (3) und § 12 (5) lmmoWe�V 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. 

Die Restnutzungsdauer wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen 
der Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen Anlage am maßgeblichen Stichtag 
unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts ermittelt. 

Individuelle Gegebenheiten des brtermittlungsobjekts ... wie beispielsweise durchgeführte 
Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen des We(er­
mittlungsobjekts können die sich aus dem Unterschiedsbetrag nach Satz 2 ergebende Dau­
er verlängern oder verkürzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durchgeführte Modernisie­
rungen die Restnutzungsdauer verlängern können (vgl. Anlage 2 der lmmoWertV). 

Unter Modernisierungen sind dabei Maßnahmen zu verstehen, die eine wesentliche Xrbes­
serung der Wohn- oder sonstigen Nutzungsverhältnisse und/oder wesentliche Einsparungen 
von Energie oder Wasser bewirken. Anlage 2 der lmmoWe(V enthält ein Modell zur Ermitt­
lung der Restnutzungsdauer , das im Rahmen der Ermittlung der sonstigen für die Werter­
mittlung erforderlichen Daten bei Modernisierungen von Wohngebäuden anzuwenden ist. Es 
kann bei der Modernisierung von Verwaltungs-, Büro- und Geschäftsgebäuden entspre­
chende Anwendung finden. Das Modell soll einer nachvollziehbaren Berücksichtigung von 
Modernisierungsmaßnahmen dienen. Die Modernisierungspunkte können dabei entweder 
aufgrund einer Punktevergabe für durchgeführte Maßnahmen oder aufgrund einer Zuord­
nung zu einem Modernisierungsgrad ermittelt werden. 

Zur Wahrung der Modellkonformität (§ 10 (1 )) ist bei der We(ermittlung dieselbe Restnut­
zungsdauer zugrunde zu legen, die auch der Ermittlung der verwendeten sonstigen für die 
Wertermittlung eaorderlichen Daten zugrunde lag (vgl. § 12 Absatz 5 Satz 1 ). 

Die lmmoWertV Anlage 2 P[. II. 1. füh( aus: 

Bei eãer Keǧsanieǭng ät als BaȆhr ºs żhr der fachgerechten Sanierung 
zugrunde zu legen. Die teǁweise noch veǟǋebene alte Bausubsħnz oder der 
von neuen Gebäuden abweichende Zusħnd z. B. des Keěers ist durch einen 
Abschlag zu beĤcksichtigen. 

Bei einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren und einem Gebäudealter von 32 Jahren1 4  
ergibt sich eine modifizierte Restnutzungsdauer für das Einfamilienhaus von (rechnerisch) 58 
Jahren. 

14 Kernsanierung ca. 1993 
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2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Da im vorliegenden Fall bei der Kernsanierung auch Teile der alten Substanz (z.B. Funda­
mente, tragende Wände) verblieben sind, wird ein weiterer Abschlag (der sich in der Fachli­
teratur zwischen O % und 20 % bewegt) von 10 % vorgenommen. 

Die modifizierte Restnutzungsdauer für das Einfamilienhaus beträgt demnach (rechnerisch) 
5 2  Jahre. 

Die ermittelte Restnutzungsdauer erfüllt ebenso die Forderung der lmmoWe(V an o.a. Stel­
le, dass die Restnutzungsdauer von kernsanierten Obje[en maximal 90 % der Gesamtnut­
zungsdauer betragen darf - im hier vorliegenden Fall demnach max. 72 Jahre. 

2.5. Kün�ige Entwicklungen 

Künftige Entwicklungen wie beispielsweise absehbare anderweitige Nutzungen sind zu be­
rücksichtigen, wenn sie mit hinreichender Sicherheit auf Grund konkreter Tatsachen zu er­
wa(en sind. 

demographische Entwick­
lung: 

weitere künrige Entwick­
lungen: 

Entsprechend der a[uellsten regionalisie(en Bevölke­
rungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen­
Anhalts ist für die Xrbandsgemeinde Flechtingen von 2025 
bis 2040 ein Bevölkerungsrückgang von ca. 14, 3 % zu 
erwarten. Dieser liegt leicht über dem durchschnittlichen 
Bevölkerungsrückgang im gesamten Landkreis (ca. 13,3 
%) sowie dem durchschnittlichen Bevölkerungsrückgang 
im gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt (ca. 13 %). 

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Mieten und die 
Immobilienwe(e langfristig auf dem aktuellen Niveau halten 
(z.B. durch Rückbaumaßnahmen - Stadtumbau) werden. 
Die demographische Entwicklung wird bei den entspre­
chenden Ansätzen der Wertermittlungsverfahren berück­
sichtigt (Berücksichtigung bei der Restnutzungsdauer, Be­
schränkungen des möglicherweise vorhandenen Sanie­
rungsaufwandes usw.). 

Erkenntnisse bezüglich zukünftiger planungsrechtlicher 
oder nutzungsrelevanter Entwicklungen, die das We(er­
mittlungsobjekt in absehbarer Zukunft betreYen könnten, 
liegen nicht vor. Die Landes-, Regional- und örtlichen Pla­
nungen geben keine Hinweise auf künftige abweichende 
Nutzungen. Aufwe�ungen oder Einschränkungen im Be­
reich des brtermittlungsobjekts sind aktuell nicht zu er­
wa�en. 
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3. Ermittlung des Verkehrswe�es 

3.1 . Grundlagen 

3.1 . 1 . Defin ition des �rkehrswertes 

Der Verkehrswe( ist im § 194 BauGB definie(: 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

,,Der ×ģh�we  ĳrktwert) ȌÃ durch den Pèis besǻmt, der in dem Zeit­
punkt, auf den sich die Ermittlung bēieht, im gewöhn�chen GeschäƲsveǣehr 
nach den rechëchen Gegebenheiten und taĪäch�chen ÖenschaĔen, der sons­
tigen Beschaßenheit und der Lage des G�ndstücks oder des sonstigen Gegen­
stanÞ der Ƒ ermittǍng ohne Rüc�icht auf ungewöhnliche oder pe�ön�che 
×Ģälǽisse zu eǮielen ȍre". 

3.1 .2. Wahl  des �rtermittlungsverfahrens 

Das Gutachten wurde nach der derzeit gültigen lmmobilienwe(ermittlungsverordnung {lm­
moWe(V vom 14. Juli 2021) erstellt. 

Hinsichtlich der Regelungen zum Xrgleichswert, Ertragswert- und Sachwertverfahren wird 
auf die lmmobilienwertermittlungsverordnung (lmmoWertV), Teil 3 verwiesen. Eine genaue 
Erläuterung zu den einzelnen Bewe(ungsveaahren ist do( in den Abschnitten 1 bis 3 zu fin­
den. 

Das /rgleichswe§e>ahren ist in der lmmoWertV, uil 3, Abschnitt 1, §§ 24 - 26 geregelt. 
Gemäß lmmoWe(V sind für die Ableitung der Vergleichspreise die Kaufpreise solcher 
Grundstücke gergleichsgrundstücke) heranzuziehen, die hinsichtlich ihrer Grundstücks­
merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück (We(ermittlungsobjekt) hinreichend über­
einstimmen, und deren sogenannte Vertragszeitpunkte in hinreichender zeitlicher Nähe zum 
Wertermittlungsstichtag stehen. Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück gelegen 
ist, nicht genügend geeignete Vergleichspreise, können auch Vergleichspreise aus anderen 
veSleichbaren Gebieten herangezogen werden. 

Die Praxis zeigt, dass das (direkte) Xrgleichswe(verfahren oàmals nur bei unbebauten 
Grundstücken und bei Eigentumswohnungen herangezogen werden kann. 

Das E�ragsweĥe>ahren ist in der lmmoWertV, uil 3, Abschnitt 2, §§ 27 - 34 geregelt. Es 
kommt zur Herleitung des Verkehrswertes überwiegend bei solchen Grundstücken in Be­
tracht, bei denen der nachhaltig erzielbare Ertrag für die We(einschätzung am Markt im vr­
dergrund steht. Dies gilt überwiegend bei Miet- und Geschäftsgrundstücken sowie bei ge­
mischt genutzten Grundstücken. Der Ertragswert setzt sich zusammen aus dem Bodenwert 
und dem E(ragswert der baulichen Anlagen. 

Das Sachwe§e>ahren ist in uil 3, Abschnitt 3, §§ 35 bis 39 lmmobrtV geregelt. Es 
kommt zur Herleitung des Verkehrswertes überwiegend bei solchen Grundstücken in Be­
tracht, bei denen vorwiegend eine renditeunabhängige Eigennutzung des Bewe(ungsobjek­
tes im Vordergrund steht. Es wird daher vorwiegend bei selbst genutzten Ein- und Zweifami­
lienhäusern angewendet, aber auch immer dann, wenn der Sachwert von nutzbaren bauli­
chen oder sonstigen Anlagen für die Preisbildung ausschlaggebend ist und geeignete Daten, 
wie insbesondere geeignete Sachwertfaktoren, zur Verfügung stehen (vgl. lmmoWertV und 
lmmoWe(A). 
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Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; 
die Wahl ist zu begründen (§ 6, Abschnitt 3 lmmobrt¶. 

Das zur Ermittlung des Xrkehrswe(es anzuwendende Wertermittlungsverfahren ist nach 
der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäfts­
verkehr und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung ste­
henden Daten, zu wählen. Der Bodenwe( wird in der Regel nach dem Vergleichswe(veaah­
ren ermittelt. Der Verkehrswe( ist aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfah­
ren unter Würdigung seines oder ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln. 

Im vorliegenden Wertermittlungsfall wird vorrangig das Sachwe¼eµahren angewendet, da 
das brtermittlungsobjekt als Einfamilienhaus zu ·hnzwecken konzipie( ist und dera(ige 
Obje[e am Grundstücksmarkt nach ihrer Eigennutzungsmöglichkeit und der Gebäudesub­
stanz respektive den WiederbeschaYungskosten für das Grundstück mit seinen baulichen 
Anlagen beurteilt werden. 

Die für die Verkehrswe(ermittlung im Sachwe(veaahren benötigten Daten stehen mit dem 
im Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses veröYentlichten Sachwertmodell 
und den darin abgeleiteten Sachwe(faktoren zur Verfügung. 

Üblicherweise werden solche Grundstücke nicht als Anlageobjekte unter Renditegesichts­
punkten erworben, da die erzielbaren Erträge im Verhältnis zum Grundstückswe( i. d. R. 
gering sind. Zudem werden vom Gutachterausschuss für Grundstückswe(e keine aktuellen 
Liegenschaftszinssätze für Einfamilienhaus-Grundstücke abgeleitet. Somit liegen für das 
E(ragswe(verfahren keine Daten aus dem regionalen Markt für eine sachgerechte Marktan­
passung und Ableitung eines belastbaren E(ragswertes vor, weshalb das E»ragswe»ver­
fahren im vorliegenden Fall nicht durchgefüh( werden kann. 

Daneben stellt der Markt Preisvergleiche an, deshalb sind solche Objekte auch nach dem 
Vergleichswe¼eµahren zu bewerten. Die lmmoWe(V unterscheidet zwischen direktem 
und indirektem Vergleichswertverfahren. Eine Abfrage beim Gutachterausschuss erbrachte 
keine hinreichend verwe(baren KauYälle, sodass das direkte Xrgleichswertverfahren mittels 
Auswertung vergleichbarer KauYälle nicht durchgefüh( werden kann. 

3.1 .3. Modellkonformität 

Die Verfahren zur Immobilienbewe(ung nach lmmoWe(V sind Modelle zur Abbildung des 
gewöhnlichen Geschäftsverkehrs des Grundstücksverkehrs. Nach § 193 Abs. 5 Nr. 2 BauGB 
haben die Gutachterausschüsse Marktanpassungsfaktoren nach § 12 lmmoWertV abzulei­
ten, die für das Sachwe(veaahren als Sachwertfaktoren gesetzlich definie( sind. Um eine 
solche Ableitung vornehmen zu können, wird für jeden KauYall, der dem Gutachteraus­
schuss übermittelt wird, der Sachwe( berechnet und in das Xrhältnis zum tatsächlich ge­
zahlten Kaufpreis gestellt. Aus der Vielzahl der KauYälle und damit auch der ermittelten Xr­
hältnisse zwischen Sachwe( und Kaufpreis werden dann in der Regel mit mathematisch­
statistischen Verfahren Sachwe(faktoren abgeleitet. Es liegt auf der Hand, dass zur fachli­
chen Anwendung der Sachwertfaktoren auch das Modell des Gutachterausschusses zur 
Ermittlung der Sachwe(e bei der brtermittlung anzusetzen ist, da sonst keine sinnvolle 
Anwendung der Marktanpassungsfaktoren möglich ist. 

Zur Einhaltung der zwingend erforderlichen Modellkonformität (§ 10 lmmoWe(V) werden in 
diesem Gutachten die Ansätze für die Sachwe(ermittlung nach dem Modell des zuständi­
gen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt gewählt (auch wenn 
dieses teilweise von den Vorgaben der lmmoWertV abweicht, wie beispielsweise die Ermitt-
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lung der Restnutzungsdauer). Mögliche DiYerenzen zwischen den Ansätzen des Gutachter­
ausschusses und dem We(ermittlungsobjekt werden in der Verkehrswertermittlung geson­
dert berücksichtigt. 

Der vorläufige Sachwert der Modellberechnung wird zunächst als marktunabhängige Größe 
ermittelt, die durch die nachfolgende Marktanpassung (Sachwertfaktor und gegebenenfalls 
zusätzliche Berücksichtigung der Konjunktur) an das aktuelle Marktgeschehen angepasst 
wird. 

3.1 .4. Modellansätze und -parameter 

Den veröYentlichten Sachwertfaktoren für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sowie 
Reihenhäuser und Doppelhaushälften des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in 
Sachsen-Anhalt liegen folgende (auszugsweise) Modellansätze 1 5  zugrunde: 

Parameter Ansatz 

Normalherstellungskosten NHK 2010 gemäß Anlage 4 lmmobrtV 

Bezugsmaßstab Brutto-Grundfläche (BGF) gemäß Anlage 4 lmmoWertV 

Gebäudestandard Standardmerkmale und Standardstufen gemäß Anlage 4 
Nummer 3 lmmoWertV 

Baupreisindex Baupreisindex mit dem Basisjahr 2010=100 für die Bauwi(­
schaft (Deutschland insgesamt) des Statistischen Bundesam­
tes 

Regionalfaktor 1 ,00 

Gesamtnutzungsdauer Gesamtnutzungsdauer (GND) bei ordnungsgemäßer Instand­
haltung gemäß Anlage 1 der lmmoWe(V 

Restnutzungsdauer RND = GND - Gebäudealter 

modifizierte RND bei Modernisierungen nach Anlage 2 lm­
moWertV, davon jedoch abweichend wie folgt: 

■ bei zurückliegenden Modernisierungsmaßnahmen 
wird je Modernisierungselement eine Reduzierung 
der max. zu vergebenden Punkte im Xrhältnis von 
Alter der Maßnahme zu Zeit der Berücksichtigung 
vorgenommen ¯lterswertminderung) 

■ Gesamtdauer der Wirkung der Maßnahmen wird wie 
folgt im Modell begrenzt: 

15 https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/datei/anzeigen/id/454065,501/sachwe!faxoren_model lbeschreibun­
g.pdf 
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1 
Parameter 

Alterswertminderung 

Ansatz 
Modernis ierungselemente Zeit der Berücksichtigung in 

Jahre 
DacheıeueĻng Inkl .  Veĩesseļng der Wäĭedämmung 40 
Mode!isieĽng der Fenster und Außentüren 30 
Mode!isierung der Leitung�ysteme (StĹm, Gas, Was- 35 ser, Abwasser) 
ModeĲisieľng der Heizungsan lage 20 
WäĮedämmung der Außenwände 30 
ModernisieĿng von Bädeĳ 20 
Mode!isierung des Innenausbaus, z.B. Decken , Fußbö- 25 den, Treppen 

Die Modern isierungspunkte sind anhand der folgenden Tabel­
le vergeben worden . 

Modernis ierungselemente Punk¦hl 
b is  

DacheĴeueŀng Inklusive VeĪesseŁng der Wäįedämmung 4 
davon E indehung Beton , Ton 2 

Eindeiuè Bitumen 1 
Dämmung 2 

Modeĵis iełng der Fenster  und AußentWren 2 
ModeĶis ieŃng der Leitungssysteme (Strom, Gas ,  Wasser, Abwasser) 2 

davon Strom, Gas 1 ·1 
Wasser, Abwasser 1 

Modernis ierung der Helzungsanlage 2 
davon Rohre, HeizkörĊr 1 ·1 

Brenner Qgf. Warmwasseĺoelcher 1 
WäİĤämmung der Außenwände 4 

davon je Außenwandseite 1 ·1 
Modeķisieńng von Bädeĸ 2 
Modernis ierung des Innenausbaus z. B. Decken ,  Fußböden , Treppen 2 

davon Decken ,  Treppen 1 "I 
Fußböden 1 

Wesentliche VeīesseŅng der GņndĬssges¥ltung 2 
pauschal 2 Punkte , wenn der GŇndriss noch zeitgemäß ist , bei 

gefangenen Räumen und n iĥrigen Räumen u . ä. 0 b is  1 Punkte 

*) Besonderheiten bei Gebäuden bis Baujahr 1 990: 
■ Leitungssysteme für Strom und Gas, Rohre und 

Heizkörper der Heizungsanlage: bei Modernisierung 
nach 1 990 i .d . R. noch zeitgemäß angenommen 

■ Decken und [eppen beim I nnenausbau : bei Moder­
n isierung nach 1 990 i . d .R. noch zeitgemäß ange­
nommen 

■ angebaute Seiten eines Gebäude = als wärmege­
dämmt angesehen 

l i near (gemäß § 38 lmmodrt` 
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Parameter 

Nutzbarkeit von Dachge­
schossen 

brtansatz für bei der 
BGF-Berechnung nicht 
eaassten Bauteile 

Ansatz 

Es wird unterstellt, dass die Kostenkennwe(e für Gebäude 
mit einer Drempelhöhe von 1 m gelten. 

■ fehlender Drempel im ausgebauten DG ist mit einem 
pauschalen Abschlag von 4 % am Kostenkennwe( 
berücksichtigt (Drempel höhen < 1 m = Abschlag ent­
sprechend angepasst) 

■ keine Zuschläge für Spitzböden am Kostenkennwe( 
(Objekte mit ausgebauten Spitzböden sind nicht für 
die Ableitung des Sachwe(faktors herangezogen 
worden) 

■ eingeschränkt nutzbares Dachgeschoss (Anlage 4 
Abschnitt I Nr. 2 Abs.5 lmmoWe(V) wird in Brutto­
grundfläche berücksichtigt ; aber Abschlag von 10 % 
am Kostenkennwert für Gebäude mit nicht ausge­
bautem Dachgeschoss 

kein gesonderter Ansatz, wenn der relative Wertanteil von 
nicht erfassten Bauteile (C-Flächen) 3 % vom alterswe(ge­
minderten vorläufigen Gebäudesachwe( nicht übersteigt 

brtansatz für bauliche pauschaler Ansatz in Höhe von 4 % vom alterswertgeminder-
Außenanlagen und sonsti- ten vorläufigen Gebäudesachwert 
ge Anlagen 

Garagen und Stellplätze 

Bodenwe( 

Grundstücksfläche 

■ Garagen, die im Wohngebäude liegen, werden im 
brtansatz des Wohngebäudes berücksichtigt 

■ Garagengebäude als Nebengebäude werden mit den 
entsprechenden Normalherstellungskosten (N H K  
2010 gemäß Anlage 4 lmmoWe(V) in Ansatz ge­
bracht 

■ alle sonstigen überdachten Stellplätze werden mit 
einem pauschalen We(ansatz in Höhe von je 3.000 € 
berücksichtigt 

zutreYender beitragsfreier Bodenrichtwert für Bauland (keine 
Berücksichtigung von konjunkturellem Einfluss sowie indivi­
dueller Lage des Grundstücks innerhalb der Bodenrichtwe(­
zone) 

tatsächliche Größe, sofern sie für das jeweilige Obje[ typisch 
bzw. angemessen ist 
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Bei der Bodenwe(ermittlung ist zu unterscheiden zwischen den rentierlichen und den sons­
tigen Flächen. 

Während die rentierlichen Flächen für eine angemessene Nutzung der baulichen Anlagen 
benötigt werden, handelt es sich bei den sonstigen Flächen um selbstständig nutzbare uil­
flächen des brtermittlungsobjektes, die unabhängig von den vorhandenen Anlagen sind 
(z. B. freier Bauplatz). Der Bodenwert der rentierlichen Flächen wird bei den Wertermitt­
lungsverfahren direkt als Verfahrenselement berücksichtigt. Die sonstigen Flächen gehen mit 
ihrem vollen (Boden-)Wert in den Verkehrswert ein. 

Hinsichtlich der Ermittlung des Bodenwe(es wird auf die lmmobilienwe(ermittlungsverord­
nung (lmmoWertV), uil 4, Abschnitt 1 verwiesen. Der Bodenwert ist demnach vorrangig 
nach dem Xrgleichswertverfahren,§§ 24 bis 26 zu ermitteln. Um zu einer sicheren Aussage 
zu kommen, ist eine ausreichende Zahl von Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke erfor­
derlich. Aus der näheren Umgebung des Wertermittlungsobje[es sind keine KauYälle für 
veSleichbare baureife Grundstücke registrie(. 

Neben oder anstelle von Xrgleichspreisen kann ein objektspezifisch angepasster Boden­
richtwert verwendet werden (vgl. § 26 Absatz 2). Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die 
Merkmale des zugrunde gelegten Richtwe(grundstücks hinreichend mit den Grundstücks­
merkmalen des zu bewertenden Grundstücks, wie z. B. Art und Maß der baulichen Nutzung 
oder Erschließungszustand, übereinstimmen. 

Bodenrichtwe(e sind durchschnittliche Lagewe(e für normal zugeschnittene Grundstücke, 
die vom Gutachterausschuss in jährlich wiederkehrenden Sitzungen aufgrund der Kaufpreis­
sammlung ermittelt werden. Die Bodenrichtwe(zonen sollen vom zuständigen Gutachter­
ausschuss so gebildet werden, dass Wertunterschiede zwischen dem Bewertungs- und dem 
Richtwertgrundstück innerhalb einer Zone nicht mehr als 30 Prozent betragen. 

Es liegen vom zuständigen Gutachterausschuss geeignete zonale Bodenrichtwerte als 
durchschnittliche Lagewerte vor, die nach Maßgabe des § 40 (2) lmmobrtV die Ableitung 
eines obje[spezifisch angepassten Bodenrichtwerts ermöglichen. 

Der Gutachterausschuss hat zum Stichtag 01.01.2024 für die das Wertermittlungsobjekt 
einschließende Zone einen Bodenrichtwe� von 2 0, 00 ¶m2 ermittelt und veröYentlicht1 6 . 

1 6 https://www.geodatenpo al .sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/GeobasisViewer/index.html? lang=de&stateld=cd031 42a-ef63-400b-831 4-2aef63900b40 
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Dieser Wert gilt für ein Baugrundstück, bei dem Beiträge für die vorhandenen Erschlie­
ßungsanlagen nicht zu entrichten sind (ebf = erschließungsbeitragsfrei). 

Die wertbeeinflussenden Eigenschaften sind des Weiteren wie folgt beschrieben: 

■ Baufläche in einem Mischgebiet. 

Seite 41 von 1 07 

 



Einfami l ienhaus und Nebengebäude lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen \rkehrswe gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) Geschäisnummer 9 K 1 9/25 

Für landwirtschaftl iche Nutzflächen hat der Gutachterausschuss zum Stichtag 01 .01 .2024 
für die das Weºermitt lungsobjekt einschl ießende Zone einen Bodenrichtwe� von 1, 2 5  ¶m2 

für Acke�lächen ermittelt und verö�entl icht1 7 . 

Dieser Weº g i lt für ein Acke·rundstück, bei dem d ie weºbeeinflussenden Eigenschaften 
wie folgt beschrieben sind : 

■ Ackerzah l  30, 
■ Grundstücksfläche 3 ha und 
■ Restpachtdauer 4a. 

1 7  https://www.geodatenpo al .sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/GeobasisViewer/index.html? lang=de&stateld=cd031 42a-ef63-400b-831 4-2aef63900b40 
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Für landwirtschaftl iche Nutzflächen hat der Gutachterausschuss zum Stichtag 01 .01 .2024 
für die das Weºermitt lungsobjekt einschl ießende Zone einen Bodenrichtwe� von 0, 9 5  ¶m2 

für Gründlandflächen ermittelt und verö�entl icht1 8  

Dieser Weº g i lt für ein Grünlandgrundstück, bei dem die wertbeeinflussenden Eigenschaften 
wie folgt beschrieben sind : 

■ Grün landzah l 40. 

Im Rahmen des Sachwert- und Ertragswertverfah rens wird der Bodenweº entsprechend 
dem Model l des Gutachterausschusses zur Ableitung von Sachwertfaktoren sowie von Lie­
genschaftszinssätzen wie folgt defin iert1 9 : 

ŀDer Bodenwert der der NuȂung der bau�chen Anlage angemessenen und ob­
jekttypächen G�nÞtücksƭäche enȀécht dem â ƕiǾunkt des VeǪragsab­
schlusses zuĩßenden beiǿgsfreien Bodenéchtwe  Ƴr Bauland. Ein konjunktu­
reĜer EinƮuss auf den Bodenwe  sowie ©e ãdiȊdueĜe Lage des G�ndstüc� 
inneĢaǊ der Bodenéchtweǫzone bleiben unbeĤc�ichtigt. " 

Demnach wird der Bodenwert aus dem Bodenrichtwert und led ig l ich aus einer „angemesse­
nen und objekttypischen Grundstücksfläche" erm ittelt, ohne weitere Anpassungen bezüg l ich 
des Stichtages (Konjunktur) ,  der Lage, der bau l ichen �us)Nutzung,  des Grundstückszu­
schn ittes etc. 

Einen H inweis auf d ie „angemessene und objektspezifische" g ibt d ie Angabe der Grund­
stücksfläche bei der Defin it ion des Bodenrichtwertgrundstücks. Im vorl iegenden Fal l exis­
tieº keine deraºige Defin it ion . 

1 a https://www.geodatenpo al .sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/GeobasisViewer/index.html? 
lang=de&stateld=cd031 42a-ef63-400b-831 4-2aef63900b40 
1 9 https:Ɗeodatenpo al.sachsen-anhalt .de/gfdԷdatei/anzeigen/id/454065 501/sachwe fa�oren modellbe­
schreibung.pdf und https://geodatenpo al .sachsen-anhalt.de/gfds/datei/anzeigen/id/466708,501 /l iegzinss_t­ze_rohe ragfaktoren_modellbeschreibung .pdf 

Seite 43 von 1 07 

 



Einfami l ienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

\rkehrswe gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) Geschäisnummer 9 K 1 9/25 

Die angemessene und objekttypische Grundstücksfläche wird in Anlehnung an die Größe 
der umliegenden Grundstücke mit ca. 2.500 m2 in Ansatz gebracht. 

Darüber hinausgehende Flächen werden bei der Ermittlung des Boden(richt)we(es als Hin­
terland und/oder als Gartenland angesehen und normiert. 

Desweiteren sind landwirtschaftliche Nutzflächen ¯cker- oder Grünland) zu berücksichtigen. 

3.2. 1 . Bewertungstei lbereiche 

Das Bewertungsgrundstück wird aus bewertungsspezifischen Gründen im Rahmen dieser 
Wertermittlung in folgende {fi[ive) uilbereiche20 aufgeteilt: 

Nutzung 

Wohnbaufläche 

Hinter-/Ga(enland 

Landwirtschaft 

Größe H inweise 

2.500 m2 obje�typische Grundstücksfläche 
850 m2 abgegrenzter, n icht landwi schaftl icher Bereich aus Lie­

genschaftska e mit ca. 3 .350 m2 abgegri¦en abzügl ich 
2 .500 m2 

6.907 m2 1 0.257 m2 (vg l .  Abs. 2 .4 . 1 )  abzügl ich 2 .500 m2 und 850 m2 

davon Ackerland 1 .271 m2 Ackerzah l  41 
davon Grünland 5.636 m2 mit Gründlandzahl 42 ((973 m2 x 45 + 4.663 m2 x 41 )/5.636 m2) 

1 0.257 m2 

Abb. 9: Bewe ungstei lbereiche 

3.2.2. Bodenwertermittlung 

Der Bodenwert für die objektGpische Grundstücksgröße ergibt sich als Produkt aus dem 
Bodenrichtwert und der entsprechenden Grundstücksfläche zu: 

BodenrichtweԀ 
Grundstücksgröße objeÄtypsich 
Bodenwert = 

1 Bodenwe! 

X 

= 

20 'm2 

2 .500 m2 


.� € 

	.� € 

Abb. 1 0: Ermitt lung Bodenwe  bhnbaufläche 

20 Die einzelnen Bewe ungstei lbereiche sind n icht ohne Weiteres selbstständig nutzbar und veräußerbar. 
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Im Grundstücksmarktbericht 2023 21 werden vom Gutachterausschuss folgende Abhängig­
keiten des We(anteils bei Gartenland - insbesondere Hausgartenflächen - vom nächstgele­
genen Bodenrichtwert für Bauland veröYentlicht: 

Aufgrund der vorstehenden Untersuchungen orientiere ich mich für den Bodenwe( des Hin­
terland und/oder Ga�enland im Rahmen dieser Xrkehrswertermittlung am durchschnittli­
chen Wertniveau in Höhe von ca. 31,5 % vom nächstgelegenen Bodenrichtwert für Bauland 
für Sachsen-Anhalt. 

Der Bodenwe( ergibt sich als Produkt aus dem Bodenrichtwe( und der entsprechenden 
Grundstücksfläche zu: 

BodenrichtweƜ 

Ö passungsfaŝor GaƝenland 

Grundstücksgröße Abweichung 

Bodenwert Ga(enland gerundet 

1 Bodenwe� 

X 

= 

= 

20 Ǜm2 

0,31 5 

850 m2 

5.½ € 

5.¾ € 

Abb. 12 :  Ermittlung Bodenwe! Ga!enlandbereich 

21 S. 91 (eine axuel lere Auswe!ung liegt zum Zeitpunkt dieser Gutachtenerstel lung respexive We!ermittlungs­
stichtag (noch) nicht vor) 

Seite 45 von 1 07 

 



Einfamil ienhaus und Nebengebäude lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen �rkehrsweBgutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) GeschäÔsnummer 9 K 1 9/25 

Der zuständige Gutachterausschuss hat in Ergänzung zu den Bodenrichtwerten am 
17.04.2025 UmrechnungskoeYizienten veröYentlicht, die die Einflüsse auf den Bodenwert 
von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken berücksichtigen.22 

In Anlehnung an diese Untersuchungen und Auswertungen wird der Bodenwert für die 
landwi�scharlich genutzten Bereiche wie folgt ermittelt: 

Bodenrichtwe¡ 
ĚpassungsfaČor Acke£ahl 
ěpassungsÒčor Flächengröße 
ĜpassungsfaĎor Pachtsituation 
ĝpassungsfaďor Natu rschuÈ 
Grundstücksgröße 
Bodenwert AckeGand 

1 Bodenwe5 gerundet 

Bodenrichtwe¢ 
Ğ passungsfaĐor Grün landzahl 
ğ passungsfađor Natu  chç 
Grundstücksgröße 
BodenweI Grünland 

1 Bodenwe6 gerundet 

X 

X 

X 

X 

X 

= 

= 

X 

X 

X 

= 

= 

UK vor. UK vgl .  
1 ,30 ćm2 

85 77 1 , 1 04 
85 94,5 0, 899 

1 09 1 00 1 ,090 
1 ,000 
1 .271 m2 
1 .7� € 

1 .790 € 

Abb. 13 :  Ermitt lung BodenweB Ackerlandbereich 

0,95 Bm2 

RegressionsfunĒion mit Grünlandz�l 42 1 ,0 1 4  
0,950 
5.636 m2 
5. 1� € 

5. 1 �  € 

Abb. 1 4: Ermitt lung BodenweB Grünlandbereich 

22 https://www. lvermgeo.sachsen-anhalt .de/datei/anzeigen/id/4 7 4482 ,501 /um rech nungskoeÓizienten_acker _gr _n­land_ 1 7042025.pdf 
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3.3. Sachwe%e"ahren ge#. lmmoWe$V, �il 3, Abschnitt 3, §§ 35-39 

Das Sachwe(verfahren (§§ 35 - 39 lmmoWertV) beruht im Wesentlichen auf einer nach kos­
tenorientierten Gesichtspun[en durchgeführten Wertermittlung. 

Im Sachwertverfahren wird zunächst der vorläufige Sachwe� des Grundstücks aus dem 
vorläufigen Sachwe� der baulichen Anlagen, dem vorläufigen Sachwe� der baulichen 
Außenanlagen sowie sonstigen Anlagen und dem Bodenwe� ermittelt. 

Der im Wesentlichen nur kostenorientierte vorläufige Sachwert ist anschließend an die all­
gemeinen Wertverhältnisse auf dem örtlichen Grundstücksmar[ anzupassen (Marktanpas­
sung). Diese Marktanpassung erfolgt mittels eines Sachwe¦aktors, der vom Gutachter­
ausschuss aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu entsprechenden vorläufigen Sach­
werten ermittelt wird/wurde (§ 39 lmmoWertV). Die in dem Modell zur Ableitung der Sach­
wertfaktoren verwendeten Parameter des Sachwertverfahrens sind auch bei der Verkehrs­
we(ermittlung nach dem Sachwertverfahren anzusetzen (,,Modellkonformität"). 

Nach abschließender Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grund­
stücksmerkmale und des Bodenwerts von selbstständig nutzbaren uilflächen ergibt sich 
der Sachwe� des Wertermittlungsobjekts, welcher dem /rkehrswe� entspricht, wenn 
keine weiteren Veaahrensergebnisse zu berücksichtigen sind. 

vorläufiger SachweĮ der baul ichen şlagen (§ Ė) (model lkonform) vorlä�iger Sachweį der baulichen Außenanlagen / sontigen Šlagen (§ 37) (mode l lkonform) 
Herstellungskosten d_ baulichen Anlagen H`stellungskosten dr Bul iche Außenanlagen und ¸nsÀgen 

abzg l .  Mersweªmindenmg (§ 38) Anlagen abzg l . $terswe«minde¬ng (§ 38) 

Bodenweİ (� ġ bis Ģ) (model lkonform) 

( ______________ vo_ħ_ä_uf_ig_e_r_s_ac_h_w_e_ı_(_m_od_e_1 1_ko_n_1o_rm_) ____________ �) 

Mar¯anpassung mittels (modellkonfoĬer) Sachweĵa°or (§ 39) und ggf. weitere wsäŞliche Mar±anpaŏung durch Zu-/Abschläge (§ 7) 
0 

( _____________ m_a_rk_ŝ_n_g_e_pa_s_st_e_r_vo_ī_ä_uf_ig_e_r_s_ac_h_w_e_Ĳ ___________ �) 

Berücksichtigung besonderer obje²spezifischer Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3) 

( __________________ Sa_c_h_w_eĳ _________________ ) � 

Würdigung der Aussagefähigkeit �nsb. DatenveĨügbarkeit und -qual ität, Gepflogenheites des Mar³s) 
0 

Heranziehung anderer VeĩƗrenseĪebnisse 

0 

Q) � 
@ 
� 
:c 
� 

( VerkǹĭweĴ ) ! �-----------------------------------� 

Abb. 1 5: Schema Sachwertverfahren 
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Nachfolgend werden die Eingangsdaten des Sachwertverfahrens ermittelt. Daran anschlie­
ßend wird der Sachwe( nach dem obigen Modell berechnet. 

3.3. 1 . Vorläufiger Sachwert der baul ichen Anlagen (Eingangsdaten) 

Der vorläufige Sachwe( der baulichen Anlagen (§ 36 lmmoWe(V) ist ausgehend von den 
Normalherstellungskosten (ge|. Anlage 4 (zu § 12 (5) ; Satz 3) unter Berücksichtigung eines 
Regionalfaktors sowie des Alterswe(minderungsfaktors (§ 38 lmmoWert¶ zu ermitteln. 

Kostenkennwe@ § 36 lmmo!@V 

Zur Ermittlung der Herstellungskosten sind gemäß Anlage 4 (zu § 12 Absatz 5 Satz 3) lm­
moWe(V die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) für die jeweilige Gebäudea( unter 
Berücksichtigung des Gebäudestandards je Flächeneinheit zugrunde zu legen. 

Die Kostenkennwerte der NHK 201 0 Normalherstellungskosten sind aus abgerechneten 
Baumaßnahmen nach wissenschaftlichen Standards modellhaft abgeleitete bundesdurch­
schnittliche Kostenkennwerte für unterschiedliche Gebäudearten. Sie besitzen die Dimensi­
on ,,�m2" Bruttogrundfläche des Gebäudes, einschließlich Baunebenkosten und Umsatz­
steuer. 

Bei der Zuordnung zu einem Kostenkennwert der NHK 2010 ist auf die Nutzung am Quali­
tätsstichtag abzustellen. Eine konkret absehbare andere Nutzung ist nach Maßgabe des 
§ 11 zu berücksichtigen (vgl. lmmoWe(A - 36.(2).3). 

Für eine Einstufung der Qualität der Ausstattung kommen regelmäßig die Standardstufen 
der NHK 2010 (Normalherstellungskosten) zur Anwendung. Es muss der Gebäudetyp ge­
wählt werden, welcher dem brtermittlungsobjekt nach Gebäudea( und Gebäudestandard 
hinreichend entspricht. 

Mit der Verwendung des Baupreisindex wird auch eine ggf. erfolgte Umsatzsteueränderung 
berücksichtigt. 

Des Weiteren ist - als vom ö(lich zuständigen Gutachterausschuss festgelegter Modellpa­
rameter - ein Regionalfa[or anzuwenden, der die Anpassung der Herstellungskosten an die 
Xrhältnisse am örtlichen Grundstücksmarkt ermöglichen soll. 
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Gebäudea° 1 .2 1  freistehendes Einfami l ienhaus mit Erdgeschoss, 
ausgebautes Dachgeschoss 

Standardmerkmale Kostenantei l Standardstufe an den Gesamther- 1 2 3 4 5 
stel lungs-

kosten 
Außenwände 23 % 1 ,0 
Dach 1 5  % 0,5 0,5 
Außentüren / Fenster 1 1  % / 0,6 0,4 
Innenwände 1 1  % / 0,6 0,4 
Decken / �eppen 1 1  % 1 ,0 
Fu ßböden 5 %  0,6 0,4 ��
Sanitärei nrichtungen 9 '% 0,5 0,5 
Heizung 9 %  1 ,0 
sonst. techn . 6 %  1 ,0 
AusstaĈung 
Kostenkennwe± 790 € 875 € 1 .005 € 1 . 2 1 5 € 1 .51 5 € 
�andardstufe gerundet 

Berücksichtigung des Grades der Nutzbarkeit von Dachgeschossen 
nach Anlage 4 lmmoWe²V 1 .3 . (4) sowie Sachwe³model l  GS (kein 
Absch lag bei Drempelhöhe ab 1 m  bis Ïschlag 4 % bei feh lendem 
Drempel) 
Korreðu«aktor fü r freistehende Zweifami l ienhäuser nach Anlage 4 
lmmoWe´V ïuschlag 5%) 
Korreñu¬aktor gemäß Model l Gutachterausschuss für 
eingeschrōkt nuĊbares Dachgeschoss (Ïschlag 1 0%) 

1 ermiĉelter Kostenkennweµ 

0 %  

0 %  

0 %  

anteil ige antei l iger 
NHK Gebäude-

standard 

201 € 0,46 
1 4 1  € 0,38 
1 02 € 0,26 
1 02 € 0,26 

[ 1 1 1  € 1 0,33 
46 € 0, 1 2  
85 € 0,23 
90 € 0,27 
60 € 0,1 8 

H € 
2,5 

0 €  

0 €  

0 €  

I €  
Abb. 1 6: Ermitt lung Kostenkennwe¹ 

Bei der Ermittlung der Standardstufe wurde berücksichtigt, dass der im Erdgeschoss befind­
liche ehe|. Schulungsraum teilweise einen einfacheren Ausstattungsstandard aufweist. 
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Entsprechend dem Modell des Gutachterausschusses für die Ermittlung der Sachwe(fakto­
ren werden Garagen, die im Wohngebäude liegen, beim Wertansatz des Wohngebäudes be­
rücksichtigt. Davon abweichend werden Garagengebäude, die als Nebengebäude vorhan­
den sind, die entsprechenden Normalherstellungskosten (NHK 2010 gemäß Anlage 4 lm­
moWe(¶ ermittelt. Alle sonstigen überdachten Stellplätze werden mit einem pauschalen 
Wertansatz in Höhe von je 3.000 € berücksichtigt. 

Bei den auf dem Grundstück vorhandenen Nebengebäuden handelt es sich um ehemalige 
Stall- oder Schuppengebäude. Das Baujahr der Gebäude ist unbekannt. In den letzten Jah­
ren wurden an den Gebäuden keine wesentlichen erkennbaren Instandsetzungen und Mo­
dernisierungen durchgefüh(, die zur Verlängerung der Restnutzungsdauer oder der wi(­
schaftlichen Verwertbarkeit geführt hätten. Insgesamt sind diese Gebäude, gemessen an 
heutigen Nutzungsbedürfnissen, in ihrem Zustand weitestgehend wi(schaftlich unbedeu­
tend. 

Da vom Sachverständigen nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden kann, ob diese Ge­
bäude in absehbarer Zeit abgebrochen werden oder durch Instandsetzungen und Umbau 
der vorhandenen Bausubstanz neu hergerichtet und einer wi(schaftlichen Verwertung zuge­
führt werden, werden diese Gebäude im Rahmen dieser Xrkehrswe(ermittlung mit dem 
Wert = 0,00 € bewertet und zum Ansatz gebracht. 

Bei dieser Einschätzung wurde berücksichtigt, dass bei einem möglichen Abbruch oder ei­
ner erneuten Herrichtung der Gebäude die Xrwe(ung von möglicherweise noch zu ver­
wendenden Bauteilen oder Materialien die entstehenden Abbruchkosten deckt und somit 
die Ansetzung des Wertes auch unter diesem Aspekt als angemessen und gerechtfe(igt er­
scheint. 

Bru�o-Grundfläche 

Die Kostenkennwerte der NHK beziehen sich auf die Quadratmeter Brutto-Grundfläche 
(BGF). Die BGF ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudea( marktüblich nutz­
baren Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks. 

Für die Anwendung der NHK sind im Rahmen der Ermittlung der BGF nur die überdeckten 
Grundflächen anzusetzen (Bereiche a und b der DIN 277-1 :2005-02). Entsprechend der An­
lage 4 der lmmobrtV bleiben überdeckte Balkone jedoch unberücksichtigt. Für die Ermitt­
lung der BGF sind die äußeren Maße der Bauteile einschließlich Bekleidung in Höhe der Bo­
denbelagsoberkanten anzusetzen. Nicht zur BGF gehören z. B. Flächen von Spitzböden und 
Kriech kellern, Flächen, die ausschließlich der Wartung, Inspektion und Instandsetzung von 
Baukonstruktionen und technischen Anlagen dienen sowie Flächen unter konstruktiven 
Hohlräumen, z. B. über abgehängten Decken. 

Seite 50 von 1 07 

 



Einfami l ienhaus und Nebengebäude lvenŧder Straße 9, 39345 Flechtingen \rkehrswe gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) 

Die Berechnung der BGF stel lt sich wie folgt dar: 

Geschäftsnummer 9 K 1 9/25 

Grundrissebene Bru՜ogԍnáiÆe Ņ ēnge x Breite 
Ĕge [m] Bşite [m] BGF tmQ 

BeŠich a: Oberdeckt und al lseitrg In vollĩ Höhe umԸh lossen 
Dachgeschoss 1 8,80 7 ,50 1 41 ,00 

Erdgeschoss 1 8,80 7 ,50 1 41 ,00 

Summe Barekh a 282 ,00 

Bereich b: Q«rdecÇ, jĨoch n icht allseiՕg in volle r Höhe umschloԹn 
0,00 0 ,00 0 ,00 

Summe Bere ich b 0 ,00 

1 ermiĽelՑ Brֈgrundfläc� P2 m2 

Veԁeilung der BruĽogԎnâäche je GebäudeaԂ {NHĎ01 0) 
1 .21 282 m2 

Bru՛ogrundfläche 282 m2 

Abb. 1 7: Ermitt lung Bruttogrundfläche 
Die nachfolgenden Flächenkennzi�ern �usbaukoeqizienten ) d ienen der Plausib i l is ierung 
von BGF-Flächen, wenn z. B .  d ie Wohnfläche anhand von Grundrissen/Flächenaufste l lungen 
vorl iegt. 

[m2) BGFƎfl. Wfl ./BGF Ausbaukoeķzient 
Wohn-/Nuգäche 

----------------

abzg l .  FlächenanteH fü r Ba lkone , Terrassen 
vergi l eichb�e Wohn-/N uաĺäche 
Bmttogrundfläche 

202 

202 
282 

1 ,40 0 ,72 

Abb. 18: Ermitt lung Ausbaukoe¦izient 
Das Ausbauverhältn is Bruttogrundfläche zu Wohnfläche (➔ Anlage 1 - ¿hn-/Nutzflächenberech­
nung) ist dabei abhängig von den einzelnen baukonstruktiven Merkmalen eines Objekts. So 
ist das arhältnis Bruttogrundfläche zu Wohnfläche z.  B. im Dachgeschoss eines Objekts 
stark abhäng ig von der Höhe des Drempels und der Dachneigung .  In den Erd- oder Oberge­
schossen können Wandstärken, eine o�ene oder kleinte i l ige Grundrissgestaltung ,  Einfl uss­
faktoren auf das Ausbauverhältnis sein .  

D i e  i n  der folgenden Tabel le aufgefühºen Ausbaukoe�izienten wurden anhand eines Norm­
hauses ohne die Berücksicht igung von Wohnflächen von Terrassen und Balkonen erm ittelt. 
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C·iii@i Beschreibung 

1 .0 1  KG - EG - DG (vol l ausbebaut) 

1 .02 KG - EG - DG (n icht ausbebaut) 

1 .03 KG - EG (Flachdach, Üach geneigtes Dach) 

1 . 1 1  KG - EG - OG - DG (vol l  ausbebaut) 

1 . 1 2  KG - EG - OG - DG (n icht ausbebaut) 

1 . 1 3  KG - EG - OG (Flachdach, flach geneigtes D. )  

1 .2 1  EG - DG (vol l ausbebaut) 

1 .22 EG - DG (nicht ausbebaut) 

1 .23 EG (Flachdach, f lach geneigtes Dach) 

1 .3 1  E G  - O G  - D G  (vol l  ausbebaut) 

1 .32 EG - OG - DG (nicht ausbebaut) 

1 .33 EG - OG (Flachdach, flach geneigtes Dach) 

BGF��. 

2,00 - 2, 25  

3,50 -4,00 

2, 35 - 2,65 

1 , 70 - 1 ,90 

2,3 5 - 2,65 

1 ,75 - 2,00 

1 , 35 - 1 , 55  

2,35 - 2,65 

1 , 1 5 - 1 , 35  

1 ,25 - 1 ,45 

1 , 75 - 2,00 

1 , 1 5 - 1 , 35  

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Wfl ./BGF 

0, 50 -0,� 

0,2 5 -0, 29 

0,38 -0,43 

0, 53 -0, 59 

0, 38 -0,43 

0, 50-0, 57 

0, 65 -0, 74 

0,38 -0,43 

0,74-0, 89 

0, 69 -0,80 

0, 5 0 - 0, 57  

0 ,74-0, 87 

Abb. 1 9: Ausbaukoeffizient freistehende Einfamilienhäuser (TÜV Saarland Immobilienbewe!ung GmbH) 

Der vorhandene AusbaukoeYizient BGF/WFL mit 1,40 befindet sich innerhalb der Spanne 
von 1,35 bis 1,55 für den vorhandenen Gebäudetyp 1.21 und ist damit plausibel. 

besondere Einrichtungen oder Vorrichtungen - § 36 Abs. (2) lmmot�V 
Bei den Herstellungskosten sind die baulichen Besonderheiten des Wertermittlungsobjektes 
zu berücksichtigen, die aus Abweichungen zu den NHK-Normobjekten resultieren und den­
noch nicht vom Üblichen abweichen. 

Werthaltige, bei der BGF-Berechnung nicht erfasste Bauteile, wie Dachgauben, Balkone und 
vrdächer sind zusätzlich in Ansatz zu bringen, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäfts­
verkehr entspricht (§ 22 (2) Satz 2 lmmoWertV). Sofern vorhanden, werden diese besonde­
ren Bauteile mit ihren Herstellungskosten zum Basisjahr der NHK berücksichtigt. 

Ein vorhandener D³mpel bei einem Gebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoss ist mit 
einem Zuschlag in Ansatz zu bringen. Bei Gebäuden mit ausgebautem Dachgeschoss be­
stimmt sich der Grad der wirtschaftlichen Nutzbarkeit des Dachgeschosses, insbesondere 
nach der vorhandenen Wohnfläche. Diese ist im Wesentlichen abhängig von Dachneigung, 
Giebelbreite und Drempelhöhe. Ein fehlender Drempel verringert die Wohnfläche und ist 
deshalb we(mindernd zu berücksichtigen. Entsprechend dem Modell des Gutachteraus­
schusses für die Ermittlung der Sachwertfaktoren, gelten die Kostenkennwerte für Gebäude 
mit einer Drempelhöhe von 1 m. Ein fehlender Drempel im ausgebauten DG wird mit einem 
pauschalen Abschlag von 4 % an dem Kostenkennwe( berücksichtigt und für unter 1 m 
liegende Drempelhöhen wird der Abschlag entsprechend angepasst. Im vorliegenden Fall 
wird bei der Ableitung des Kostenkennwe(es aufgrund der vorhandenen (bzw. durchschnitt­
lichen / überwiegenden) Drempelhöhe von über 1,00 m kein Abschlag berücksichtigt. 

Seite 52 von 1 07 

 



Einfami l ienhaus und Nebengebäude lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen \rkehrswe gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) Geschäisnummer 9 K 1 9/25 

Ein ausgebauter SpiÅoden (zusätzliche Ebene im Dachgeschoss) ist durch Zuschläge als 
besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal zu berücksichtigen, und ein nicht aus­
gebauter Spitzboden, bedarf keiner Korrektur, da er im Kostenkennwert bereits enthalten ist. 

Im vorliegenden Fall ist ein kleiner uil des Spitzbodens in einem einfachen Ausstattungsni­
veau ausgebaut. Entsprechend den Genauigkeitsmöglichkeiten und -anforderungen einer 
Xrkehrswertermittlung wird der Spitzboden als nicht ausgebaut betrachtet. 

Sofern vorhanden, sind auch Besonderheiten der Dachgeschossgeometrien (Höhe, Nei­
gung, Drempel) bzw. Dachgeschossnutzung zu berücksichtigen. So ist bei nicht ausgebau­
ten Dachgeschossen, die zwar begehbar sind, aber nur Höhen zwischen 1,25 m bis 2,00 m 
aufweisen, die nur eingeschränkte Nutzbarkeit mit einem Abschlag zu berücksichtigen. Die 
Grundfläche für diese e�geschrän� nuÅa³n Dachgeschosse ¯nlage 4 Abschnitt Nr. 2 
Abs.5 lmmoWe(¶ werden zwar in die Bruttogrundfläche einbezogen - die Normalherstel­
lungskosten werden jedoch mit einem pauschalen Abschlag von 10 % am Kostenkennwe( 
für Gebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoss berücksichtigt. Im vorliegenden Fall hat 
diese Regelung aufgrund der vollständigen Nutzbarkeit des Dachgeschosses keine An­
wendbarkeit. 

Des Weiteren eaolgt nach dem Modell des Gutachterausschusses kein gesonde(er Ansatz 
für bei der BGF-Be³chnung n�ht e¶asste Baute�e, da diese Bauteile im üblichen Um­
fang im Sachwe( (der baulichen Anlagen) enthalten sind. Als im üblichen Rahmen befindlich 
werden bei der BGF-Berechnung nicht eaasste Bauteile (C-Flächen) angesehen, deren rela­
tiver We(anteil ca. 3 % vom alterswe(geminde(en vorläufigen Gebäudesachwe( des ent­
sprechenden Ein- oder Zweifamilienhauses nicht übersteigt. Im vorliegenden Fall ergeben 
sich keine Zu-/Abschläge für nicht in den NKH eaasste Bauteile. 

Baupreisindex - § 3 6  ( 2) lmmoY�V 

Nach § 36 (2) lmmoWertV sind die aus den Kostenkennwerten ermittelten Herstellungskos­
ten mithilfe geeigneter Baupreisindexreihen an die Preisverhältnisse am Wertermittlungs­
stichtag anzupassen. Zur Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag ist der für die jewei­
lige Art der baulichen Anlage zutreYende Preisindex für die Bauwi(schaft des Statistischen 
Bundesamtes (Baupreisindex) zu verwenden. 

Der Baupreisindex wurde vom Statistischen Bundesamt für Einfamilienhäuser und den 
Stand 4. Qua(al 2024 mit 130,8 angegeben23. Das Basisjahr des Index ist 2021. Umbasie( 
auf das Basisjahr 2015 ergibt sich ein Index von 166,324. 

Im vorliegenden Fall wurden jedoch Baukosten mit dem Basisjahr 2010 zur Anwendung ge­
bracht, sodass eine Umbasierung des Indexes nach den vrgaben des Statistischen Bun­
desamtes nach folgender Formel eaolgen muss: 

Index im Berichtszeitraum (2015=100) 
gesuchter Index (2010=100) = ------------- x 100 

Index für das Jahr 2010 (2015=100) 

23 https://www.destatis.de/DEähemen/Wi schafVKonjunkturindikatoren/Preise/bpr1 1 0. html#241 648 
24 https://bki .de/baupreisindex-basisjahr-201 5 
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Der Index für Wohngebäude für das Jahr 2010 (auf Basis 2015=100) beträgt 90,125 , sodass 
der folgende Baupreisindex zum We(ermittlungsstichtag in die Verkehrswertermittlung ein­
zuführen ist: 

(Quaԃals) lndex [201 5=1 00] 
zum Stichtag 

Index 201 0 [201 5=1 00] 
= 

1 69,9 

90 ,1  

Alterswe>minderungsfaktor - § 38 lmmoWe>V 

= 1 ,
 

Abb. 20: Ermitt lung Baupreisindex 

Die auf der Grundlage der Normalherstellungskosten unter Berücksichtigung der entspre­
chenden Korrekturen und mit Hilfe des Baupreisindexes auf den We(ermittlungsstichtag 
bezogenen Herstellungskosten entsprechen denen eines neu errichteten Gebäudes. Soweit 
es sich nicht um einen Neubau handelt, müssen diese Herstellungskosten unter Berücksich­
tigung des Xrhältnisses der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer 
des Gebäudes geminde( werden. Dabei ergibt sich der Alterswe(minderungsfaktor wie 
folgt: 

Restnutzu ngsdauer [� 58 
= = Gesamtnuբungsdauer [a] 80 0,73 

Abb. 21 : Ermitt lung Alterswe minderungsfaktor 
Zur Ermittlung der Gesamt- und Restnutzungsdauer wird auf die Ausführungen im Abschnitt 
2.4.8 verwiesen. 

Regionalfaktor - § 36 (1) und{3) lmmoWe>V 

Nach§ 36 (1) sind zur Ermittlung des vorläufigen Sachwerts der baulichen Anlagen - ohne 
bauliche Außenanlagen - die durchschnittlichen Herstellungskosten mit dem Regionalfaktor 
und dem Alterswertminderungsfaktor zu multiplizieren. 

Der Regionalfaktor ist nach Absatz 3, § 36 lmmoWe(V ein vom örtlich zuständigen Gutach­
terausschuss festgelegter Modellparameter zur Anpassung der durchschnittlichen Herstel­
lungskosten an die Verhältnisse am örtlichen Grundstücksmarkt. Nach der lmmoWertA (36. 
(3)) soll der vom jeweiligen Gutachterausschuss zu ermittelnde Regionalfaktor den Unter­
schied zwischen dem bundesdurchschnittlichen und dem regionalen Baukostenniveau be­
rücksichtigen, damit auf diese Weise außergewöhnlich hohe oder niedrige Sachwertfaktoren 
vermieden werden. 

Der zuständige Gutachterausschuss hat bei der Ableitung des Sachwertfaktors einen Re­
gionalfaktor von 1 ,00 (kein Zu-/Abschlag) berücksichtigt26 , weshalb dieser auch in dieser 
Xrkehrswe(ermittlung Anwendung findet. 

25 b՝ps·Ƌww dest�is dĕDEƍhemenƏiԄsch�/PĳisĕBaupĳise-lmmobilienpÕisindex/Publik�ionen/Down­
loads-Bau-und-lmmobilienpÕisindex/bauwiԅsch�-pÕise-2170400223244 pdf? blob-publicaՖoofile Œg l .  s. 6 Pkt. 7 Rechenbeispiel) 
26 https://geodatenpo al .sachsen-anhalt.de/gfds/datei/anzeigen/id/454065,501 /sachwe faktoren_modellbe­schreibung.pdf 
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3.3.2. Vorläufiger Sachwert der baul ichen Außenanlagen und der sonstigen 
Anlagen (Eingangsdaten) 

Zu den baulichen Außenanlagen und sonstige Anlagen (§ 37 Abs. lmmoWe(V) zählen z. B. 
befestigte Wege und Plätze, Xr- und Entsorgungseinrichtungen auf dem Grundstück und 
Einfriedungen. Zu den sonstigen Anlagen zählen insbesondere Gartenanlagen. 

Soweit we(relevant sind die Sachwe(e der für die Grundstücksa( üblichen baulichen Au­
ßenanlagen und sonstigen Anlagen nach Erfahrungssätzen oder nach den gewöhnlichen 
Herstellungskosten zu ermitteln. brden die gewöhnlichen Herstellungskosten zu Grunde 
gelegt, ist eine Alterswe(minderung anzusetzen. 

Für die brtbeurteilung der Außenanlagen bebauter Grundstücke mit üblichem Umfang und 
mit üblicher Qualität hat sich in der Grundstücksbewertung die Ermittlung des Herstellungs­
we(es der Außenanlagen nach sachverständigen Erfahrungssätzen bewäh(, weil der We( 
dieser Anlagen im Xrgleich zu den Gebäudewerten meist von untergeordneter Bedeutung 
ist. Alterung, Verfall und Zerstörung durch mechanische, chemische und witterungsbedingte 
Einflüsse zwingen zur Erneuerung der Anlagen in kürzeren Zeitabständen. 

Hinzu kommt, dass die Entstehungsjahre der Außenanlagen oft unbekannt sind und die un­
ter der Erdobealäche liegenden Anlagen auf ihren Gebrauchszustand nicht untersucht wer­
den können. 

Entsprechend dem Modell des Gutachterausschusses für die Ermittlung der Sachwertfakto­
ren eaolgt ein Ansatz für bauliche Außenanlagen und sonstige Anlagen von 4 % vom al­
terswertgeminderten vorläufigen Sachwert des Einfamilienhauses27. 

3.3.3. Marktanpassung bzw. Sachwertfaktor (Eingangsdaten) 

Wesentliches Element des Sachwertverfahrens ist die Marktanpassung. Aus dem nach den 
Herstellungskosten (auch für bauliche Außenanlagen und sonstige Anlagen) und gegebe­
nenfalls eines Alterswe(minderungs- und eines Regionalfa[ors sowie dem Bodenwe( er­
mittelten vorläufigen Sachwert wird durch die Marktanpassung (objektspezifisch angepass­
ten Sachwe(faktor (§ 39 lmmoWe(V)) der mar[angepasste vorläufige Sachwert abgeleitet. 

Der vorläufige Sachwe( des We(ermittlungsobjekts ist also ein Zwischenwert, der im We­
sentlichen den nach kostenorientierten Gesichtspunkten ermittelten Wert darstellt und noch 
eine Anpassung an die allgemeinen brtverhältnisse auf dem Grundstücksmar[ (Marktan­
passung) erfordert. 

Neben der Lage auf dem Grundstücksmarkt werden mit der Marktanpassung auch die re­
gionalen Baupreisverhältnisse berücksichtigt. Die Lage auf dem Grundstücksmar[ ist da­
durch gekennzeichnet, dass im Verkaufsfall je nach der Marktlage, der vorläufige Sachwert 
der Immobilie in der Regel nicht durch den Kaufpreis realisiert werden kann. 

Der auf dem gewöhnlichen Grundstücksmarkt erzielbare Kaufpreis herkehrswe() ergibt sich 
somit durch Xrringerung oder Erhöhung des vorläufigen Sachwertes um einen marktbe­
dingten Korrekturbetrag. Die Höhe des marktbedingten Korrekturbetrages ergibt sich aus 
Untersuchungen des Grundstücksmar[es durch den Gutachterausschuss für Grund­
stückswerte28. 

21 vgl. vorherige Fußnote 

2s https://geodatenpo!al.sachsen-anhalt.de/gfds/de/gdp-sachwe!faxoren.html 
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Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Baujahr ab 1991 und der Lage in 
den Regionstypen Mittelzentrum, Grundzentrum und Dörfer im Landkreis Börde wird folgen­
de Regressionsfunktion zur Ermittlung des Sachwertfaktors29 : 

Regress¬nsfu nÈion 
muÚpÙ Bes՗mmՔe®maß 
Vaš�onskŀ¯ient 
f«ichĪ Bīև 

Sac�ԋor = 
Ì 4,s7«561 
- 0,a21b28 x In ֍ŦuĹr SachweĴ 
Ų 0,Ǐ76¸7 x BĿnţh՟eԆ � 0,5 
+ 0, 1��802 x Ā¬օtandaŞ 
- 0, 1 1 �25 X LaģÅeis 

0,� 
0, 1 2  

08/O3 

d­Æet 

Maimum 
1 49.ǎ 

10  
2,1 

�m� 

4¹.000 
1 35 
4 , 0  

Abb. 22: Regressionsfun�ion 
und folgende Basiswerte der diskreten30 Grundstücksmerkmale veröYentlicht: 

Ēndkreis 
Ausprägung Basis 

BÖ, SLK 0 
HZ 

Abb. 23: Basiswerte diskrete Grundstücksmerkmale 
Die ausgewe(eten KauYälle (Stichprobenumfang), aus denen die o.a. Regressionsfunktion 
ermittelt worden ist, weisen folgende Merkmale auf: 

Stlc hprobe numĶng 
Ò֤hl der ďֆl le: 1 04 

Ěťale Spanne  MMian  
wn bis 

UnՒrsuchungs֥iՙaum : 1 1ƌ022 0 5/2024 0812023 
KauĽrei s :  142 .500 € 405 .000 € 250.000 € 
Ŋrläuĸger Sachweԇ 149.000 € 495 .000 € Ä97.000 € 
BodenŢch՞eĴ (ers dhließungs bei՚gsľi ) :  1 0 > a 1  •l 45 €/m׏ 35
Gebäudes Øndard :  2 , 1  4 ,0 3 ,0 
WohnĻäche: 85 m � 2 1 2  m•  1 20 m•  
Gԏnds tücks ļäche : 4 11 4  m 2 1 . 363 m•  637 m 1 

wiԌchaĿiche Res՘uդngsdaue r: 50 Jahre· 75 Jah re 57 Jahre 
Baujahŝ  1 991  20 18  2000 
UnՓrkel l erung: 0 �  1 00 % 0 %  
Garagen 0 3 1 

Abb. 24: Stichprobenumfang/-merkmale 

29https://www. lvermgeo.sachsen-anhalt .de/datei/anzeigen/id/ 455434,501 /sachwe fa�or _ ezh_mz_gz_d_l k_bk_h­z_slk_ab _ 1 991 .pdf 
30 Diskrete Merkmale sind Merkmale, die man zählen kann und die keine Zwischenstufen erlauben und die bei der 
�rwendung in Regressionsmodellen häufig cod ie  werden müssen , da Regressionsmodel le numerische We�e erwa�en.  
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Bei dem Wertermittlungsobjekt des vorliegenden Teilmarktes lässt sich ein objektspezifi­
scher angepasster (vorläufiger) Sachwe?aktor in Abhängigkeit 

■ des vorläufigen Sachwe(es von 387.241 € (y Abs. 3 .3 .5) ,  
■ des Bodenrichtwe(es von 20 �m2 (y Abs. 3 .2), 
■ des Gebäudestandards von 2,5 (ű Abs. 3.3. 1 )  sowie 

■ des Landkreises Börde mit 1,0 (y Abs. 2 . 1 )  
mit Hilfe der programmie(en Regressionsformel in Apple Numbers31 in  Höhe von 0,628 ab­
leiten. 

Zusätzlich ist jedoch noch zu berücksichtigen, dass der dem Sachwertfaktor zu Grunde lie­
gende Stichprobenumfang den zeitlichen Bezug August 2023 aufweist. Um der zweifelsohne 
vorhandenen Preisdynamik im Einfamilienhausmar[ gerecht zu werden, ist eine Berücksich­
tigung dieser Entwicklung erforderlich, da diese Bezug nehmend auf den We(ermittlungs­
stichtag nicht hinreichend durch den vorläufigen Sachwertfaktor abgebildet werden kann. 

Die Berücksichtigung der Wertentwicklung bis zum Wertermittlungsstichtag erfolgt mit den 
„Preisindizes für Wohnimmobilien nach Kreistypen", welche vom Statistischen Bundesamt 
veröYentlicht werden32. Diese zeigen die Preisentwicklung von Wohnimmobilien (Eigen­
tumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser) diYerenzie( nach verschiedenen sied­
lungsstrukturellen Gebietstypen in Deutschland . Damit wird sichtbar, wie sich die Immobili­
enpreise in unterschiedlichen Regionen - von Metropolen bis zu dünn besiedelten ländlichen 
Kreisen - entwickelt haben. 

Die zusätzliche Preisentwicklung seit 07 /2023 stellt sich wie folgt dar: 

Preis index [201 5=1 00] zum Stichtag 1 56,8 
= = 0 ,983 

Preisi ndex [2015= 1 00] 2 . QuaĞal 2023 1 59,5 

Abb. 25: Ermitt lung Preisentwicklung 
Seit 08/2023 gab es einen Preisrückgang von ca. 1 %. Dies dec[ sich auch mit meinen 
Marktbeobachtungen. 

Der vorläufige Sachwe(faktor verringert sich um diesen Prozentsatz. 

Der (endgültige) Sachwertfaktor würde sich zu 0,617 (0,628 x 0,983 = 0,617) ergeben. 

Aufgrund dessen, dass es sich bei dem vorliegenden Grundstück, um ein Grundstück han­
delt, das wesentlich größer ist, als die Grundstücke (414 - 1.363 m2), die im Stichprobenum­
fang zur Ermittlung des Sachwertfaktors enthalten sind (vgl .  Abb. 24) ist aus sachverständiger 
Sicht eine weitere Marktanpassung nach § 7 Abs. 2 lmmoWertV erforderlich. 

Diese ist immer dann anzuwenden, wenn der objektspezifisch angepasste Sachwe(faktor 
oder die verwendeten sonstigen Daten die allgemeinen Wertverhältnisse auch nach einer 
ggf. erfolgten Anpassung nach § 9 Abs. 1 Satz 2 lmmoWertV nicht detailliert oder aktuell 
genug abbilden. 

31 Apple l nc. (2008-2025) . Apple Numbers Üersion 1 4.4) Computer-So�ware. Apple. 
32 https://www.destatis.de/DEähemen/Wi schafVPreise/Baupreise- lmmobil ienpreisinde a֝bellen/haeuserpreis­i ndex-kreistypen .html 
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Nach sachverständiger Würdigung durch Auswertung der aktuellen Entwicklung von Kauf­
preisen und von Angebotspreisen beispielsweise in Immobilienpo(alen sowie durch Aus­
wertung von Marktberichten ist ein weiterer Abschlag von - 25 % sach- und marktgerecht, 
was somit zu einem endgültigen Sachwe¦aktor 0,46 (0,617 x 0, 75 = 0,46). 

Das bedeutet, dass der Verkaufspreis ierkehrswert) dieser Immobilie ca. 54 % unter dem 
Sachwe� gehandelt wird. 

3.3.4. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (Eingangsdaten) 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale gemäß § 8 Abs. 3 lmmoWertV sind 
we(beeinflussende Grundstücksmerkmale, die nach A( oder Umfang erheblich von dem 
auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt Üblichen oder erheblich von den zugrunde gelegten 
Modellen oder Modellansätzen abweichen. Besondere objektspezifische Grundstücks­
merkmale können insbesondere vorliegen bei 

■ besonderen Ertragsverhältnissen, 

■ Baumängeln und Bauschäden, 

■ baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) 
und zur alsbaldigen Freilegung anstehen, 

■ Bodenverunreinigungen, 

■ Bodenschätzen sowie 

■ grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen. 

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale werden, wenn sie nicht bereits 
anderweitig berücksichtigt worden sind, erst bei der Ermittlung der Veaahrenswe(e insbe­
sondere durch marktübliche Zu- oder Abschläge berücksichtigt. Bei paralleler Durchführung 
mehrerer We(ermittlungsverfahren sind die besonderen objektspezifischen Grundstücks­
merkmale, soweit möglich, in allen Verfahren identisch anzusetzen. 

Im vorliegendem Fall sind zu berücksichtigen: 

■ Baumängel und lnstandhaltungsstau (➔ Abs. 2.4.7) sowie energetische Eigen­
schaVen (➔ Abs. 2.4.6) 

Die Wertminderung aufgrund von Baumängeln und Bauschäden bestimmt sich 
nach Erfahrungswe(en, unter Zugrundelegung von Bauteiltabellen oder auf der 
Grundlage der für ihre Beseitigung am Wertermittlungsstichtag erforderlichen Kos­
ten. Die We(minderung durch lnstandhaltungsstau, Baumängel und/oder Bau­
schäden wurde mit ca. 40.100 € (➔ Abs. 2.4.7) bestimmt. 

Die energetischen Eigenschaften sind bei der Wahl der einzelnen Kostenkennwerte 
nach NHK 2010 bereits ausreichend berücksichtigt worden, sodass keine weitere 
Anpassung erfolgt. 
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3.3.5. Sachwertermittlung ge?. lmmoWertV §§ 35 - 39 

Geschä�snummer 9 K 1 9/25 

Abschl ießend stellt s ich der kom plette Verfahrensgang der Sachwerterm itt lung nach den 
�rschriften der lmmoWe¶V und den Ausführungen in  den vorangegangenen Absch nitten 
zusammenhängend wie folgt dar: 

Gebäude BGF NHK BPI  Regional- Herstel l ungs- G R AWM 
faktor kosten am N N Faņor 

Stichtag inkl .  D D 
1 9% MwSt 

[m2] [ŧm2] [€] [a] [a] 
1 .2 1  EFH 282 938 1 ,886 1 ,00 498.877 80 52 0, 65 

Summer der altersweºgeminde»en Gebäudeherstel lungskosten am Stichtag m it 
1 9  % MwSt 
bau l iche Außenanlagen inkl .  Baunebenkosten und 
AltersweOminderung 
sonstige baul iche An lagen inkl .  Baunebenkosten und 
AltersweOm inderung 

4 %  

Neben­
gebäude 

vorläµiger Sachwe� der baulichen Tlagen, baulichen Außenanlagen und 
sonstigen Anlagen 
Bodenweº 
vorläµiger Sachwe� des Grundstücks 
Sachwe¼aòor (Marktanpassung) 
Bodenwe� (sonstige Flächen) 
marŇangepasster vorlä¶iger Sachwe¸ 

-54 % 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (Baumängel / Bauschäden) 
we¹erhöhende objeņspezif ische Grundstücksmerkmale (GaOen-/Hinterland) 
we�mindernde objektspezifische Grundstücksmerkmale (Landwi»scha�sflächen) 
�chwe� 1 çchwe� gerundet 

= 

+ 

+ 

+ 
= 

+/-
+ 
= 

+ 
+ 
= 
= 

alterswe·ge-
mindeOe 

Herstel l ungs-
kosten am 

Stichtag i nkl . 
1 9% MwSt 

[€] 
324.270 

324.270 € 

1 2 . 97 1  € 

0 € 

337.24 1 € 

50. 000 € 
387.241 € 

-209 . 1 1 0 € 
0 € 

1 78 . 1 3 1 € 
40. 1 00 € 

5 .400 € 
6. 950 € 

1 50. 381  € 
1 ū.Į € 

entspricht 987 € je m2 Wohnfläche 
Abb. 26: Sachwe¹ve­ahren 
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Aus versteigerungsrechtlichen Grundsätzen (§ 63 Abs. 1 ZVG) werden für den Fall von Ein­
zelausgeboten Teilwerte der einzelnen Grundstücke ermittelt. 

Unter anderem ist zu beachten, dass die ermittelten �ilwe�e der einzelnen Grundstü­
cke, summarisch nicht dem Verkehrswe� des Gesamtgrundstückes entsprechen 
müssen und dies sowohl rundungs- als auch ve>ahrensbedingt (mögliche Unverwe�­
barkeit eines einzelnen Grundstücks) i.d.R. auch nicht tun. 
Weiterhin erfolgt die Wertermittlung analog den bereits erläuterten Xrfahren und Algorith­
men, sodass auf eine detaillierte Beschreibung nachfolgend verzichtet und auf die entspre­
chenden Berechnungen verwiesen wird. 
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Einfami l ienhaus und Nebengebäude lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

3.4. 1 . Flu rstück 222 

veränderte Parameter (➔ Abs. 3 .3 .5) 

èrkehrsweºgutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) 

Bodenwert: 5 1 9 m2 x 20 €/m2 = 1 0 .400 € 

Geschäftsnummer 9 K 1 9/25 

■ 
■ keine Berücksichtigung werterhöhender objektspezifischer Grundstücksmerkmale 

(Garten-/H interland , Landwi rtscha�) 
Gebäude BGF NHK BPI Regional-

faóor 

(m2] [Ũm2] 
1 .2 1  EFH 282 938 1 ,886 1 ,00 

Herstel l ungs- G 
kosten am N 

Stichtag inkl .  D 
1 9% MwSt 

R 
N 
D 

[€] [a] [a] 
498.877 80 52 

AWM 
Faktor 

0, 65 

Summer der altersweºgeminde»en Gebäudeherstel lungskosten am Stichtag m it 
1 9  % MwSt 
bau l iche Außenanlagen inkl .  Baunebenkosten und 
AltersweOminderung 
sonstige bauliche An lagen inkl .  Baunebenkosten und 
AltersweOminderung 

4 % 

Neben­
gebäude 

vorlä·iger Sachwe� der baulichen Ulagen, baulichen Außenanlagen und 
sonstigen Anlagen 
Bodenweº 
vorlä·iger Sachwe� des Grundstücks 
Sachwe½aktor (MÅktanpassung) 
Bodenwe� (sonstige Flächen) 
marŇangepasster vorlä¶iger Sachwe» 

-54 % 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (Baumängel / Bauschäden) 
werterhöhende objektspezif ische Grundstücksmerkmale (GaOen-/Hinterland) 
we�mindernde objektspezifische Grundstücksmerkmale (~ndwi»schaftsflächen) 
�chwe� 1 çchwe� gerundet 

+ 

+ 

= 

+ 

= 
+/-
+ 

= 

+ 

+ 
= 
= 

alterswertge­
mindeOe 

Herstel lungs­
kosten am 

Stichtag i nkl . 
1 9% MwSt 

[€] 
324 .270 

324.270 € 

1 2. 97 1  € 

0 € 

337.241 € 

50. 000 € 
387.241 € 

-209 . 1 1 0 € 
0 € 

1 78. 1 3 1 € 
40 . 1 00 € 

5.400 € 
6. 950 € 

1 50. 381  € 
1 Ŭ.į € 

entspricht 987 € je m2 Wohnfläche 
Abb. 27: Einzelausgebot F lurstück 222 
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Einfami l ienhaus und Nebengebäude lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

3.4.2. Flu rstück 1 68/1 

\rkehrswe gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) Geschäisnummer 9 K 1 9/25 

Bei dem Grundstück handelt es sich um eine sogenannte Arrondierungsfläche. 

Unter Arrondierungsflächen werden nicht selbstständig bebaubare uilflächen verstanden, 
die zusammen mit dem angrenzenden Grundstück einen ungünstigen Grenzverlauf bereini­
gen und damit die Nutzungsmöglichkeit verbessern oder aus rein individuellen Gründen er­
worben werden. 

Bei der Ermittlung von Preisrelationen zum jeweiligen Bodenrichtwert ist ableitbar, dass der 
Kaufpreis umso höher ist, je wichtiger der Erwerb für den Eigentümer des benachbarten 
Grundstücks ist. 

Gemäß den Auswertungen des zuständigen Gutachterausschusses im Grundstücksmarkt­
bericht 202333 (S. 299f.) werden für unselbstständige uilflächen, die sich wie im vorliegen­
den Fall, als seitlich gelegene Flächen darstellen, ca. 92 % des Baulandpreises (bei einem 
Bodenrichtwertniveau von 20,00 �m2) erzielt. 

Der fiktive òeil)Wert des Grundstücks ergibt sich somit zu 459 m2 x 20,00 �m2 x 0,92 = 
8.450 € (gerundet). 

3.4.3. Flu rstück 223 

Bei dem Grundstück handelt es sich ebenfalls um eine sogenannte Arrondierungsfläche. 

Der fiktive òeil)We( des Grundstücks ergibt sich somit analog zu den Ausführungen in Abs. 
3.4.2 zu 468 m2 x 20,00 �m2 x 0,92 = 8.61 0 € (gerundet). 

33 a�uel lere Untersuchungen wurden (noch) n icht durchgefüh  bzw. verö¦ent licht 
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Einfami l ienhaus und Nebengebäude lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

3.4.4. Flu rstück 1 68/2 

\rkehrswe gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) Geschäisnummer 9 K 1 9/25 

Das Grundstück setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: 

Bereich fi�iver �eil)We� 1 
Wohnbaufläche 29.400 € (20,00 �m2 x 1.470 m2) (y Abs. 2 .4 . 1  / 3.2 .2) 
Ackerfläche 1 .  792 € (1,41 �m2 x 1.271 m2) (y Abs. 2 .4 . 1  / 3.2 .2) 
Grünland 1.355 € (0,92 �m2 x 1.473 m2) (y Abs. 2 .4 .  1 ;  3.2 .2) 
Summe gerundet 32.550 € 

Abb. 29: Einzelausgebot F lurstück 1 68/2 

3.4.5. Flu rstück 1 67 

Das Grundstück setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: 

Bereich fi�iver �eil)We� 

Wohnbaufläche 6.680 € (20,00 €/m2 x 334 m2) (y Abs. 2 .4 . 1  / 3.2 .2) 
Grünland 3.922 € (0,92 �m2 x 4.263 m2) (y Abs. 2 .4 .  1 / 3.2 .2) 
Summe gerundet 1 0.600 € 

Abb. 30: Einzelausgebot F lurstück 1 67 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

3.5. Verkehrswe$ 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Nach§ 6 der lmmobilienwe(ermittlungsverordnung ist der Verkehrswe( nach den Ergebnis­
sen der herangezogenen Verfahren, unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit und unter Be­
rücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt zu bemessen. 

Wie in Abschnitt 3.1.2 erläute(, wende ich im vorliegenden We(ermittlungsfall das Sach­
wertverfahren an, da das Wertermittlungsobjekt als Einfamilienhaus konzipiert ist und derar­
tige Objekte am Grundstücksmarkt aufgrund ihrer Nutzungsmöglichkeit und der Gebäude­
substanz beurteilt werden und der Sachwert regelmäßig die Verkehrswertableitungsgrundla­
ge im eigengenutzten Eigenheimbereich ist, wo überwiegend die persönliche Passion, nicht 
aber wi(schaftliche Gesichtspunkte wie die Kapitalrendite von Interesse sind. 

Der Verkehrswe� wird also aus dem Sachwe� mit 150.000 € abgeleitet, wobei die Markt­
lage durch die Marktanpassung berücksichtigt worden ist. Das angewandte Wertermitt­
lungsverfahren ist aussagefähig und führt nach meiner Einschätzung hinreichend genau zum 
Xrkehrswe( des We(ermittlungsobjektes. 

Unter Würdigung aller we(beeinflussenden Umstände und insbesondere der lokalen Markt­
situation wird der Verkehrswert, gestützt auf die vorstehenden Berechnungen und Untersu­
chungen, zum We(ermittlungsstichtag 09.07.2025 wie folgt abgeleitet: 

/rkehrswe� {Gesamtausgebot) des mit einem Einfamilienhaus 
und Nebengebäuden bebauten Grundstückes, 

Flur 7, Flurstücke 167, 168/2, 223, 168/1 und 222, 
lvenroder Straße 9 in 39345 Flechtingen OT Hilgesdo> 

1 50.000,00 € 
(in Wo!en: einhunde!fünfzigtausend Euro) 

Somit lassen sich folgende Kennzahlen / Vergleichsfaktoren ableiten: 

�hnflächenpreis 

BodenweĤantei l  

1 50. 000 € / 152 m2 

50.000 € / 1 50. 000 € 

G7 ¡Č 

33,3 % 

Abb. 31 : Ermittlung VeƘleichsfaktoren (Bodenwe!antei l  ohne sonstige Flächen) 

Zusätzlich ermittelte Werte für das vllstreckungsgericht: 

■ Einzelausgebot Flurstück (222) (➔ Abs. 3.4.1) :  

■ Einzelausgebot Flurstück (168/1) (➔ Abs. 3.4.2) : 

■ Einzelausgebot Flurstück (223) (➔ Abs. 3.4.3) : 

■ 
■ 

Einzelausgebot Flurstück (168/2) (➔ Abs. 3.4.4) : 

Einzelausgebot Flurstück (167) (➔ Abs. 3.4.5) :  
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Einfami l ienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

\rkehrswe gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) Geschäisnummer 9 K 1 9/25 

Der ermittelte Verkehrswert wird unter Berücksichtigung der Objekt- und Lagequalität, der 
Marktsituation (allgemein wie auch hinsichtlich des speziellen uilmarktes) sowie der Objekt­
risiken als am Markt erzielbar und plausibel eingeschätzt - auch vor dem Hintergrund der 
Genauigkeitsanforderungen und -möglichkeiten34 , die an eine Xrkehrswe(ermittlung ge­
stellt werden können. 

Ich erkläre, dass ich dieses Gutachten in meiner Verantwortung nach bestem Wissen und 
Gewissen, frei von jeder Bindung und ohne persönliches Interesse am Ergebnis, erstellt 
habe. 

Ich bescheinige durch meine Unterschrift zugleich, dass mir keine der Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig 
ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Ich versichere weiterhin, dass die im vorliegenden Gutachten verarbeiteten personenbezo­
genen Daten ausschließlich zum Zweck dieses Gutachtens verwendet werden. Nach Erfül­
lung des Gutachtenauftrages bzw. nach Beendigung der gesetzlichen Aufbewahrungspflich­
ten werden die personenbezogenen Daten vollumfänglich gelöscht. Zur Wahrung der Ver­
traulichkeit werden die personenbezogenen Daten weder während der Xrarbeitung noch 
während des gesetzlichen Aufbewahrungszeitraums an Dritte mitgeteilt oder zugänglich 
gemacht. 

Bitterfeld-·lfen, den 17.10.2025 

[-1 s ign-me 

kkS-Nr: D-ZP- 1 60 18-0 1 -

S igniert von MARC0 SEIDLER 
am 1 7 . 1 0 . 2 0 2 5  

34 Der �rkehrswe  ist ein objektiver We , der auf einer Schätzung beruht, unter der Voraussetzung, dass al le 
Betei l igten unter rationalen Bed ingungen ag ieren und von gleichen We vorstel lungen ausgehen. Trotz einer Viel­zahl model l- und verfahrensrechtl icher We ermitt lungsvorgaben ist der Mar�we  Üerkehrswe ) keine exakt ma­
thematisch ermittelbare Größe! (BGH,  U . vom 22.01 . 1 959 - I I I  ZR 1 86/57 - ,  WM 1 959, 408 = EzGuG 6.38; BGH ,  
U . vom 09. 1 1 . 1 959 - I I I  ZR 1 48/58 - ,  BGHZ 32 ,  1 = EzGuG 1 4. 1 2 ; BGH ,  U . vom 1 3. 1 2 . 1 962 - I I I  ZR 97/61 -, 
MDR 1 963, 569 = EzGuG 1 4. 1 5 ; BGH , U . vom 23. 1 1 . 1 962 - V ZR 259/60 - ,  EzGuG 20.32; BGH , U . vom 20. 1 2 . 1 963 - I I I  ZR 1 1 2/62 -, EzGuG 1 4. 1 8 ;  BGH, U . vom 20. 1 2 . 1 963 - 1 1 1  ZR 60/63 - ,  EzGuG 1 4. 1 7 ;  BGH ,  U . 
vom 31 .03. 1 977 - I I I  ZR 1 0/75 -, EzGuG 1 4.56; BGH ,  U . vom 25.06 . 1 964 - I I I  ZR 1 1 1 /64 - ,  EzGuG 20.37; BGH ,  U . vom 02 .07 . 1 968 - V  BLw 1 0/68 - ,  EzGuG 1 9 . 1 4; BGH ,  U .  vom 04.03 . 1 982 - I I I  ZR 1 56/80 -, EzGuG 1 1 . 1 27;  BGH, Urt. vom 1 8. 1 0 . 1 984 - I I I  ZR 1 1 6/82 - ,  EzGuG 1 5 .34; BGH ,  U . vom 01 .02 . 1 982 - I I I  ZR 93/80 - ,  EzGuG 
1 4.69; BGH ,  U . vom 1 .2 . 1 982 - 1 1 1  ZR 1 00/80 -,  EzGuG 1 4.70; BGH ,  U . vom 08.02 . 1 965 - 1 1 1  ZR 1 74/63 -, WM 
1 965, 460 = EzGuG 1 4.22; B�rwG, U . vom 24. 1 1 . 1 978 - 4 C 56/78 -, B�rwGE 57, 88 = EzGuG 1 5 .9; LG Berl in ,  U . vom 1 3.01 .2004 - 9 0 42/02 - ,  GuG 2004, 1 85.) 
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Einfami l ienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

\rkehrswe gutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) Geschäisnummer 9 K 1 9/25 

4. Literatur und Rechtsgrundlagen 

Literaturverzeichnis 

[1 ] 
[2] 

[3] 

Kleiber, \rkehrswe ermitt lung von Grundstücken , Stand : dig ital , Bundesanzeiger Verlag , Köln 
Simon/Kleiber�eyers, GuG Grundstücksmarkt und Grundstückswe , Zeitschrift, Luchter­
hand-Fachverlag , Neuwied 
Bischo$�ro$/Gerady/Möckel, Praxis der Grundstücksbewe ung, Stand :  dig ital, mgo fachver­
lage GmbH & Co. KG, Ku lmbach 

Rechtsgrundlagen der Y�ermittlung 

BauGB 

BauNVO 

BauO LSA 

lmmo�1V 

lmmo�1A 

BGB 

ZVG 

GEG 

II. BV 

WoFIV 

DIN 277 

DIN 283 

VermGeoG 
LSA 

Baugesetzbuch i .d .u der Bekanntmachung vom 03 . 1 1 .201 7, zuletzt geände  am 20.1 2 .2023 
Baunutzungsverordnung i .d .u  der Bekanntmachung vom 23.01 . 1 990, zuletzt geände  am 
03.07.2023 
Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt i .d .u der Bekanntmachung vom 20. 1 2.2005, zu­letzt geände  am 1 0. 1 2.201 0 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermitt lung der Verkehrswe e von Immobi l ien und 
der für die ÿ ermitt lung erforderlichen Daten ( lmmobil ienwe ermitt lungsverordnung -
lmmoWe V) vom 1 4. Ju l i  2021 - in Kra� getreten am 01 .01 .2022 
Muster - Anwendungshinweise zur lmmobi l ienwe ermitt lungsverordnung ( lmmoÿ V -
Anwendungshinweise) - Verabsch iedung vom 20.09.2023 und verö¦entlicht am 21 .09.2023 
Bürgerl iches Gesetzbuch i .d .u der Bekanntmachung vom 02 .02.2002, zuletzt geände  am 
07.04.2025 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung i .d .u der Bekanntma­chung vom 24.03 . 1 897, zuletzt geände  am 24. 1 0.2024 
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz) i .d .u  der Bekanntmachung vom 
08.08.2020, zuletzt geände  am 1 6. 1 0.2023, in Kra� am 01 . 1 0.2024 
Verordnung über wohnungswi scha�l iche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung) 
i .d .u  der Bekanntmachung vom 1 2 . 1 0. 1 990, zuletzt geände  am 23. 1 1 .2007 
Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung) i .d .u  der Bekannt­
machung vom 25. 1 1 .2003, in Kra� seit 01 .01 .2004 
Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau vom August 2021 
DIN 283 Blatt 2 „¿hnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" Őusgabe 
Februar 1 962); obwohl im Oktober 1 983 zurückgezogen findet die Vorschri� in der Praxis 
weiter Anwendung) 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt i .d .u  der Bekanntmachung vom 1 5.09.2004, zuletzt am 07.07 .2020 
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Einfamil ienhaus und Nebengebäude lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen �rkehrsweBgutachten (i . S. d. § 1 94 BauGB) 

Anlage 1 - �hn-/Nutzflächenberechnung 

Geschäftsnummer 9 K 1 9/25 

Die nachstehende Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung wurde durch mich vor Ort durch­
gefühº. Das Aufmaß und die sonstigen Maße sind nur fü r d iese Verkehrsweºermitt lung 
bestimmt und wurden übersch läg ig in  An lehnung an die Wohnflächenverordnung �oFIV) 
erm ittelt. Für eine weitere Nutzung (z.B .  Vermietung) ist ein Aufmaß nach den übl icherwei­
se anzuwendenden Vorschriften erforderl ich .  

Raumbezeichnung An�chnung Wohnfläche = (Länge x Breite) x Anrechnung 
Länge [m] Breite [m] WFL [m2] 

Wohn raum (EG) 1 00 % 6,54 6,33 4 1 , 40 
1 00 % -3,30 2 ,72 -8,98 

Bad5C (EG) 1 00 % 3 ,09 2 ,73 8,44 
HeizunãHAR (EG) 1 00 % 3, 1 7  2 ,67 8,46 

1 00 % -0,69 0,42 -0,29 
Flur (EG) 1 00 % 3 ,22 2 ,86 9 ,21  
Wohn raum (DG) 1 00 % 8,04 6,39 51 ,38 

1 00 % -3,33 0,42 -1 ,40 
l ichte Raumhöhe > 1 m < 2m 50 % -1 5,66 0,50 -3,92 

Küche (DG) 1 00 % 4,37 3 ,04 1 3,28 
l ichte Raumhöhe > 1 m < 2m 50 % -3,04 0,50 -0,76 

Dusche6C (DG) 1 00 % 2 ,78 2 ,09 5 ,81 
1 00 % -0,74 0,31 -0,23 

l ichte Raumhöhe > 1 m < 2m 50 % -2,78 0,50 -0,70 
Kind 1 (DG) 1 00 % 2,40 2 ,09 5 ,02 

l ichte Raumhöhe > 1 m < 2m 50 % -2,40 0,50 -0,60 
Kind 2 (DG) 1 00 % 4,56 2 ,09 9 ,53 

l ichte Raumhöhe > 1 m < 2m 50 % -4,56 0 ,50 - 1 , 1 4  
Kind 3 (DG} 1 00 % 3,65 3 ,47 1 2,67 

1 00 % - 1 , 1 8  0,66 -0,78 
l ichte Raumhöhe > 1 m < 2m 50 % -3,47 0,50 -0,87 

Flur (DG) 1 00 % 6,86 0,99 6,79 
1 52,33 

1 ohnfläche ca. 1 52 m2 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

Raumbezeichnung 

ehe® . Sch ulungsraum 

1 Nutzfläche 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Anrechnung Nușläche = (ßnge x Breite) x Anrechnung 

1 00 % 
ßnge [m] 

7 , 85 

ca. 

Seite 68 von 1 07 

Breite [m] 
6,38 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Anlage 6 - Mikrolage 

Wohnimmobil ien M ikrolage 

39345 Flechtingen, Iven roder Str. 9 

MIKROLAGE 

geo rt 

Alte Häuser auf dem Land · Jün  ere Dorfbewohner 
1-2 Fami l ienhäuser i n  homogen bebautem 
Straßenabschn itt 

INFRASTRUKTUR (LUFTLINIE) 
nächste Autobahnanschl ussstel le (km) 
nächster Bahnhof (km) 
nächster ICE-Bahnhof (km) 32 6 km 
nächster Flughafen (km) Airport Magdeburg-Cochstedt international  (50,9 

km 
nächster ÖPNV km Busha ltestel le Bischofswa ld 2 9 km 

VERSORGUNG / DIENSTLEISTUNG (LUFTLINIE) 
UA11gemein Arzt (9,0 km) 

� Zahnarzt ( 1 1 ,4 km) 
S Krankenhaus (3,3 km) 

�Apotheke (3,9 km) 

• LEH Discounter (3,9 km) 

T EKZ (14,7 km) 
8 Kindergarten (3,9 km) 

• Grundschule (3,9 km) 

� Realschule {24,9 km) 

$ Hauptschule (27,7 km) 

� Gesamtschule (16,4 km) 
& Gymnasium { 1 1 ,0 km) 
� Hochschule (32,6 km) 

U os Bahnhof (6,1 km) 
4 Flughafen {50,9 km) 

" DB Bahnhof ICE (32,6 km) 

MIKROLAGEEINSCHÄTZUNG DER OBJEKTADRESSE - 6 - (MITTEL) 

Die M ikrolageeinschätzung trifft eine Aussage zum Preisniveau der Adresse im Verhältnis zum Landkreis, in  dem die Adresse l iegt. Die on-geo Lageeinschätzung wird aus Immobil ienpreisen und -mieten errechnet. 
� 

10 {katastrophal) 1 {exzellent) 

Quelle: M ikromarkt, microm M ikromarketing-Systeme und Consult GmbH Stand : 2024 
Quelle Bevölkerungsentwicklung: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2,0, Düsseldorf, 2017 
Quelle Lageeinschätzung: on-geo Vergleichspreisdatenbank. Stand :  2019 

on-geo 
Dieses Dokument beruht auf der Bestellung 03745666 vom 15 . 10.2025 auf www.geoport.de:  ein Service der on-geo GmbH. Es gelten d ie allgemeinen geopoÀ Vertrags- und Nutzungsbed ingungen in der a ktuellen Form. Copyright © by on-geo® & geoport® 2025 
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Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Anlage 8 - Lageplan, Grundrissskizzen und Gebäudeschnitt 

Die nachstehenden Zeichnungen und Skizzen sind unmaßstäblich und erheben keinen An­
spruch auf Vollständigkeit und Aktualität. Sie dienen lediglich der groben Orientierung über 
die Aufteilung der Liegenschaft bzw. der Obje[e. Der Genauigkeitsgrad ist, wenn nicht 
explizit anders aufgefüh(, für die Verkehrswe(ermittlung ausreichend. 

"' 

Stallgebäude 

Überdachung 

r \ 
Lageskizze 
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0 
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N 

ai,Z

� 1 0 � 0 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

0 0  LE 
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Der zum Ortstermin anwesende (Mit)Eigentümer gestattete mir Innen- und Außenaufnah­
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Bild 1: Einfamilienhaus 
(Straßenansicht) 

Bild 2: Einfamilienhaus 
(Straßenansicht) 
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Bild 3: Einfam i l ienhaus 
(Straßenansicht) 

Bild 4: Einfam i l ienhaus 
(Straßenansicht) 

Bild 5: angrenzender (n icht 
verfahrensgegenständl i ­
cher) Feuerlöschteich (Flur­
stück 1 66) 
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Bild 6: Flurstück 1 67 m it 
Frei leitungsan lage 

Bild 7: Umgebungsansicht 
,, lvenroder Straße" 

Bild 8: Flurstück 1 67 m it 
Frei leitungsan lage 
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Bild 9: Werkstatt-/Lagerge­
bäude mit Überdachung 

Bild 10: Werkstatt-/Lager­
gebäude mit Überdachung 

Bild 11: Zufahrt zum Werk­
statt-/Lagergebäude mit 
Überdachung 
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Bild 12: Vorgartenbereich 

Bild 13: Einfam i l ienhaus 

Bild 14: Einfam i l ienhaus m it 
g iebelseitigem und traufsei­
t igem , rückwärtigen Ein­
gangsbereich 
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Bild 15: Rissbildung im An­
schlussbereich der Giebel­
wand 

Bild 16: Rissbildungen im 
Fassadenbereich 

Bild 17: Zugang Werkstatt­
bereich (EG) sowie Feuch­
te- und Substanzschäden 
im Fassadenbereich 

 



Einfamilienhaus und Nebengebäude 
lvenroder Straße 9, 39345 Flechtingen 

2rkehrswe!gutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Seite 87 von 107 

Geschäftsnummer 
9 K 19/25 

Bild 18: Abstel l raum mit 
Überdachung 

Bild 19 : Erdlager 

Bild 2 0: Werkstatt-/Lager­
gebäude mit Überdachung 
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Bild 2 1: Werkstatt-/Lager­
gebäude mit Überdachung 

Bild 2 2 : Werkstatt-/Lager­
gebäude mit Überdachung 

Bild 2 3 : Flurstücke 1 68/2 
und 1 67 
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Bild 2 4: Flurstücke 1 68/2 
und 1 67 

Bild 2 5 : rückwäºige An­
sicht der bau l ichen An lagen 

Bild 2 6: Überdachung 
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Bild 27: Stallgebäude 

Bild 28: Stallgebäude 

Bild 29 : Stallgebäude 
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Bild 30: Erdlager 

Bild 31: Erdlager 

Bild 32: Erdlager ( Innenan­
sicht ) 
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Bild 33: Stal lgebäude 

Bild 34: Stal lgebäude 
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Bild 35: giebelseitiger Ein­
gangsbereich (EG) 

Bild 36: Wohnraum (EG) 
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Bild 37: Wohnraum (EG) 

Bild 38: Bad/WC (EG) 

Bild 39 : Bad/WC (EG) 
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Bild 40: Heizung / HAR (EG) 

Bild 41: FestbrennstoYkes­
sel 

Bild 42: Heizungsanlage 
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Bild 43: Waschmaschinen­
anschluss 

Bild 44: traufseitiger Ein­
gangsbereich (EG) 
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Bild 45 : Hauseingangstür 

Bild 46: Flur (EG ) 
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Bild 47: Geschosstreppe 

Bild 48: Flur (DG) 
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Bild 49: Küche (DG) 

Bild 50: Küche (DG) 

Bild 51: Dachflächenfenster 
mit beginnenden Feuchte­
und Substanzschäden 
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Bild 52: Kinderzimmer (DG) 

Bild 53: Kinderzimmer (DG) 

Bild 54: mangelhafter An­
schlussbereich in der Tür­
laibung 
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Bild 55: Kinderzimmer 2 
(DG) 

Bild 56: DuscheÑC (DG) 
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Bild 5 7: DuscheÑC (DG) 

Bild 58: DuscheÑC (DG) 
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Bild 5 9 : Rissbi ldungen im 
Fußboden-Fl iesenbelag 

Bild 60: Wohnraum (DG) 

Bild 61: Wohnraum (DG) 
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Bild 62: Dachboden 

Bild 63: mangelhafte Aus­
führung der Dampfbremse 
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Bild 64: Metallstütze im 
Dachbodenbereich 

Bild 65: ausgebauter 
Dachbodenbereich 
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Bild 66: ehe|. Schulungs­
raum (EG) 

Bild 67: ehe|. Schulungs­
raum (EG) 

Bild 68: Fenster 
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Bild 69 : Ele�roansch luss / 
-veºei lung 

Bild 70: Eingangsbereich 
ehe¹. Schu lungsraum (EG) 

 


